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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2025/26 DER 
KOMMISSION 

vom 30. Oktober 2024 

mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EU) 2024/1143 
des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf 
Eintragungen, Änderungen, Löschungen, die Durchsetzung des 
Schutzes, die Kennzeichnung und Mitteilungen im 
Zusammenhang mit geografischen Angaben und garantiert 
traditionellen Spezialitäten und zur Änderung der 
Durchführungsverordnung (EU) 2019/34 in Bezug auf 
geografische Angaben im Weinsektor und zur Aufhebung der 
Durchführungsverordnungen (EU) Nr. 668/2014 und 

(EU) 2021/1236 

KAPITEL I 

EINLEITENDE BESTIMMUNG 

Artikel 1 

Gegenstand 

Mit dieser Verordnung werden folgende Durchführungsbestimmungen 
zur Verordnung (EU) 2024/1143 festgelegt: 

a) Verfahren für Anträge auf Eintragung, für die Genehmigung von 
Unionsänderungen, für die Mitteilung von Standardänderungen, für 
die Löschung von Eintragungen, für die Verwaltung des Unions­
registers der geografischen Angaben und für die Einrichtung eines 
Systems zur Bescheinigung der Einhaltung für geografische Anga­
ben; 

b) Verfahren für Anträge auf Eintragung, für die Genehmigung von 
Änderungen, für die Löschung von Eintragungen, für die Verwal­
tung des Unionsregisters der garantiert traditionellen Spezialitäten 
und für die Einrichtung eines Systems zur Bescheinigung der Ein­
haltung für garantiert traditionelle Spezialitäten; 

c) Kennzeichnung und Mitteilungen für geografische Angaben und 
garantiert traditionelle Spezialitäten. 

KAPITEL II 

GEOGRAFISCHE ANGABEN 

Artikel 2 

Anträge auf Eintragung in der Unionsphase 

(1) Das Einzige Dokument, die Begleitdokumente, die Erklärung des 
Mitgliedstaats, in der bestätigt wird, dass der Antrag die Bedingungen 
für eine Eintragung erfüllt, jede von den nationalen Behörden im An­
schluss an das nationale Prüfungs- und Einspruchsverfahren gewährte 
oder vorgeschlagene Übergangsfrist, Informationen über den damit ver­
bundenen zulässigen Einspruch und die elektronische Fundstelle der 
Veröffentlichung der aktuellen Spezifikation gemäß Artikel 13 Absatz 1 
der Verordnung (EU) 2024/1143 werden gemäß den Mustern erstellt, 
die im digitalen System der Kommission gemäß Artikel 14 Absatz 1 
der genannten Verordnung zur Verfügung gestellt werden. 

Die Mitgliedstaaten können zusätzlich zu der elektronischen Fundstelle 
der Veröffentlichung eine Kopie der Produktspezifikation zur Ver­
fügung stellen. 

▼B
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(2) Bezieht sich ein Antrag auf Eintragung auf ein geografisches 
Gebiet außerhalb der Union, so werden das Einzige Dokument und 
die Fundstelle der Veröffentlichung der Produktspezifikation im Dritt­
land für alle Agrarsektoren (landwirtschaftliche Erzeugnisse, Weine 
oder Spirituosen) nach dem Muster in Anhang I erstellt. Die Produkt­
spezifikation, die Begleitdokumente, der rechtliche Nachweis des 
Schutzes der geografischen Angabe im Ursprungsland sowie gegebe­
nenfalls die Vollmacht gemäß Artikel 13 Absatz 2 Buchstaben a, c, d 
und e der Verordnung (EU) 2024/1143 werden ohne Verwendung eines 
spezifischen Musters übermittelt. Unterlagen nach diesem Absatz wer­
den der Kommission in einem Format übermittelt, das eine Textver­
arbeitung ermöglicht. Die übermittelten Informationen können von der 
Kommission in ihr digitales System gemäß Artikel 14 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) 2024/1143 eingepflegt werden. 

(3) Ein gemeinsamer Antrag auf Eintragung muss zusätzlich zu den 
in den Absätzen 1 oder 2 des vorliegenden Artikels genannten Elemen­
ten die in Artikel 13 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2024/1143 ge­
nannten Elemente enthalten. 

Artikel 3 

Formale Prüfung des Antrags auf Eintragung in der Unionsphase 

(1) Die Kommission prüft gemäß Artikel 15 der Verordnung 
(EU) 2024/1143, ob ein Antrag auf Eintragung vollständig ist und ob 
er gemäß Artikel 10 Absatz 6, Artikel 13 Absatz 4 und Artikel 14 der 
Verordnung (EU) 2024/1143 sowie gemäß Artikel 35 der vorliegenden 
Verordnung eingereicht wurde. 

(2) Ein Antrag auf Eintragung einer geografischen Angabe für ein 
Erzeugnis mit Ursprung in der Union gilt als vollständig, wenn er alle 
gemäß Artikel 13 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/1143 für einen 
Antrag erforderlichen Elemente enthält und Artikel 2 Absatz 1 der 
vorliegenden Verordnung entspricht. 

(3) Ein Antrag auf Eintragung einer geografischen Angabe für ein 
Erzeugnis mit Ursprung in einem Drittland gilt als vollständig, wenn er 
alle gemäß Artikel 13 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2024/1143 für 
einen Antrag erforderlichen Elemente enthält und Artikel 2 Absatz 2 
der vorliegenden Verordnung entspricht. 

(4) Das Einzige Dokument gilt als vollständig, wenn es alle gemäß 
Artikel 50 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/1143 bzw. Artikel 95 
der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 bzw. Artikel 23 der Verordnung 
(EU) 2019/787 für landwirtschaftliche Erzeugnisse, Wein bzw. Spiri­
tuosen erforderlichen Angaben enthält. 

(5) Bei einem über das digitale System der Kommission gemäß 
Artikel 35 erfolgreich eingereichten Antrag wird davon ausgegangen, 
dass er die Anforderungen der formalen Prüfung gemäß Absatz 1 des 
vorliegenden Artikels erfüllt. 

(6) Ein per E-Mail eingereichter Antrag, der die in Absatz 1 genann­
ten Anforderungen nicht erfüllt, gilt als nicht eingereicht. Die Kommis­
sion unterrichtet den Antragsteller entsprechend. 

▼B
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Artikel 4 

Vorlage des Einzigen Dokuments 

(1) Das Einzige Dokument von geografischen Angaben für landwirt­
schaftliche Erzeugnisse und Spirituosen muss knapp gefasst sein und 
darf 2 500 Wörter nicht überschreiten. Bei geografischen Angaben für 
Wein darf es 5 000 Wörter nicht überschreiten. Diese Vorgaben können 
in hinreichend begründeten Fällen überschritten werden. Im Einzigen 
Dokument ist für alle Sektoren die Klassifizierung des Erzeugnisses mit 
Position und Code der Kombinierten Nomenklatur gemäß Artikel 6 
Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/1143 anzugeben. 

(2) Enthält das Einzige Dokument besondere Anforderungen an die 
Aufmachung und Kennzeichnung oder weitere geltende Anforderungen 
gemäß der Produktspezifikation, so ist jeder Einschränkung, die sich 
aus diesen Anforderungen ergibt, eine Zusammenfassung der in der 
Produktspezifikation enthaltenen produktspezifischen Begründung bei­
zufügen. 

(3) Die Mitgliedstaaten, Drittlandsbehörden oder in einem Drittland 
niedergelassenen oder ansässigen Erzeugervereinigungen müssen si­
cherstellen, dass das Einzige Dokument eine sinngetreue Zusammen­
fassung der Produktspezifikation ist und dass zwischen den Dokumen­
ten keine wesentlichen Unterschiede bestehen. Wird nach der Eintra­
gung der geografischen Angabe eine Unstimmigkeit festgestellt, so 
ergreift der Mitgliedstaat, das Drittland oder die in einem Drittland 
niedergelassene oder ansässige Erzeugervereinigung, der, das bzw. die 
den Antrag gestellt hat, die erforderlichen Maßnahmen, um diese Un­
stimmigkeiten zu beheben. 

(4) Die Namen natürlicher oder juristischer Personen, die im Ein­
zigen Dokument genannt werden, werden veröffentlicht. 

Artikel 5 

Veröffentlichung eines Einzigen Dokuments zur Information 

In Bezug auf geografische Angaben, für die noch kein Einziges Doku­
ment im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht wurde, ver­
öffentlicht die Kommission auf Antrag eines Mitgliedstaats ein von 
diesem Mitgliedstaat vorgelegtes Einziges Dokument zur Information 
im Amtsblatt der Europäischen Union. Die Veröffentlichung enthält die 
Fundstelle der Veröffentlichung der Produktspezifikation. 

Artikel 6 

Abgrenzung des geografischen Gebiets 

Das geografische Gebiet gemäß Artikel 49 Absatz 1 Buchstabe c der 
Verordnung (EU) 2024/1143, Artikel 94 Absatz 1 Buchstabe f der 
Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 und Artikel 22 Absatz 1 Buchstabe d 
der Verordnung (EU) 2019/787 wird soweit möglich unter Bezugnahme 
auf physische oder Verwaltungsgrenzen so präzise abgegrenzt, dass 
keine Unklarheiten entstehen können. Dem Antrag können Karten bei­
gefügt werden. 

Artikel 7 

Beschreibung mehrerer unterschiedlicher Erzeugnisse 

Sind im Antrag auf Eintragung eines Namens oder in der Genehmigung 
einer Änderung zwei oder mehr unterschiedliche Erzeugnisse beschrie­
ben, für die dieser Name verwendet werden darf, so muss für jedes 
dieser Erzeugnisse getrennt dargelegt werden, dass die Eintragungs­
bedingungen eingehalten werden. 

▼B
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„Unterschiedliche Erzeugnisse“ im Sinne dieses Artikels sind Erzeug­
nisse, für die zwar derselbe eingetragene Name verwendet wird, zwi­
schen denen aber bei der Vermarktung unterschieden wird oder die von 
den Verbrauchern als unterschiedliche Erzeugnisse angesehen werden. 
Der Ausdruck kann sich auch auf landwirtschaftliche Erzeugnisse be­
ziehen, die unterschiedlichen Klassifizierungen im Rahmen der Kom­
binierten Nomenklatur gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des 
Rates ( 1 ) unterliegen, oder auf Weine und Spirituosen, die unter ver­
schiedene Kategorien fallen, die in Anhang VII Teil II der Verordnung 
(EU) Nr. 1308/2013 bzw. Anhang I der Verordnung (EU) 2019/787 
aufgeführt sind. 

Artikel 8 

Änderungen an der Produktspezifikation im Laufe des 
Antragsverfahrens 

(1) Werden nach dem Austausch gemäß Artikel 15 Absatz 2 der 
Verordnung (EU) 2024/1143 zwischen der Kommission und dem 
betreffenden Mitgliedstaat Änderungen an der Produktspezifikation vor­
genommen, so aktualisiert der Mitgliedstaat das Einzige Dokument und 
stellt sicher, dass die elektronische Fundstelle der Veröffentlichung der 
Produktspezifikation zu ihrer aktualisierten Fassung führt. 

(2) Ist der Mitgliedstaat der Auffassung, dass die Änderungen an der 
Produktspezifikation wesentlich sind und somit Interessen berühren, die 
im nationalen Einspruchsverfahren gemäß Artikel 10 Absatz 4 der Ver­
ordnung (EU) 2024/1143 nicht berücksichtigt wurden, so sind diese 
Änderungen Gegenstand eines ergänzenden nationalen Einspruchsver­
fahrens. In diesem ergänzenden nationalen Einspruchsverfahren stellt 
der Mitgliedstaat sicher, dass jede natürliche oder juristische Person 
mit einem berechtigten Interesse, die im Hoheitsgebiet des betreffenden 
Mitgliedstaats niedergelassen oder ansässig ist, Einspruch erheben 
kann, bevor der Kommission die aktualisierte Fassung des Einzigen 
Dokuments, die an die aktualisierte Produktspezifikation angepasst 
ist, übermittelt wird. 

(3) Sind nach dem Austausch gemäß Absatz 1 Änderungen an der 
Produktspezifikation für einen Antrag zu einer geografischen Angabe 
mit Ursprung in einem Drittland erforderlich, so aktualisiert der Antrag­
steller aus dem Drittland das Einzige Dokument und die Produktspezi­
fikation und teilt der Kommission diese Änderungen mit. 

Artikel 9 

Vorlage von Einsprüchen und von Mitteilungen der Ergebnisse der 
Konsultationen 

(1) Ein Einspruch gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) 2024/1143 
muss Folgendes enthalten: 

a) den gemäß Artikel 15 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2024/1143 im 
Amtsblatt der Europäischen Union, Reihe C, veröffentlichten Na­
men, auf den sich der Einspruch bezieht, mit der Angabe der Art der 
geografischen Angabe und des Sektors (landwirtschaftliche Erzeug­
nisse, Weine oder Spirituosen); 

▼B 

( 1 ) Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates vom 23. Juli 1987 über die 
zolltarifliche und statistische Nomenklatur sowie den Gemeinsamen Zolltarif 
(ABl. L 256 vom 7.9.1987, S. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/ 
2658/oj).
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b) die Fundstelle der Veröffentlichung des Namens, auf den sich der 
Einspruch bezieht, im Amtsblatt der Europäischen Union, Reihe C; 

c) eine Angabe, mit der der Einspruch gegen die Eintragung dieses 
Namens förmlich zum Ausdruck gebracht wird; 

d) den Namen und die Kontaktdaten der Behörde des Mitgliedstaats 
oder des Drittlands oder der natürlichen oder juristischen Person, die 
den Einspruch einlegt; 

e) eine Beschreibung des berechtigten Interesses der natürlichen oder 
juristischen Person, die den Einspruch einlegt; diese Anforderung 
gilt nicht für nationale Behörden; 

f) die Einspruchsgründe gemäß Artikel 19 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) 2024/1143; 

g) Angaben zur Untermauerung des Einspruchs, einschließlich Einzel­
heiten zu den Fakten, Argumente und Anmerkungen zur Stützung 
des Einspruchs; 

h) Ermächtigung der Kommission, alle personenbezogenen Daten, die 
im Einspruch enthalten sein können, zu übermitteln. 

Dem Einspruch können gegebenenfalls Belege beigefügt werden. 

Ein Einspruch muss nach dem Muster in Anhang II erstellt werden. 

(2) Die Mitteilung der Ergebnisse der Konsultationen gemäß Arti­
kel 17 Absatz 6 der Verordnung (EU) 2024/1143 muss Folgendes 
enthalten: 

a) den im Amtsblatt der Europäischen Union, Reihe C, veröffentlichen 
Namen, auf den sich der Einspruch bezieht; 

b) die Fundstelle der Veröffentlichung des Namens, auf den sich der 
Einspruch bezieht, im Amtsblatt der Europäischen Union, Reihe C; 

c) den Namen des Einspruchsführers bzw. die Namen der Einspruchs­
führer; 

d) das Ergebnis der Konsultationen; 

e) die Angabe, ob das Einzige Dokument oder die Produktspezifikation 
geändert wurde, und eine Beschreibung etwaiger Änderungen; 

f) die Angabe, ob der antragstellende Mitgliedstaat die Durchführung 
eines ergänzenden nationalen Einspruchsverfahrens gemäß Artikel 2 
Absatz 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2025/27 der Kommis­
sion ( 2 ) für erforderlich hält. 

Wurde die Produktspezifikation geändert, muss die gemäß Artikel 15 
Absatz 4 der Verordnung (EU) 2024/1143 veröffentlichte elektronische 
Fundstelle der Veröffentlichung der Produktspezifikation zu der aktua­
lisierten Produktspezifikation führen. War die gemäß dem genannten 
Artikel veröffentlichte Fundstelle nicht elektronisch, so ist die geän­
derte Produktspezifikation beizufügen. 

▼B 

( 2 ) Delegierte Verordnung (EU) 2025/27 der Kommission vom 30. Oktober 
2024 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2024/1143 des Europäischen Par­
laments und des Rates durch Vorschriften für die Eintragung und den Schutz 
von geografischen Angaben, garantiert traditionellen Spezialitäten und fakul­
tativen Qualitätsangaben und zur Aufhebung der Delegierten Verordnung 
(EU) Nr. 664/2014 (ABl. L, 2025/27, 15.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/ 
eli/reg_del/2025/27/oj).
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Wurde das Einzige Dokument geändert, so ist das geänderte Einzige 
Dokument der Mitteilung beizufügen. 

Die Mitteilung über das Ende der Konsultationen im Anschluss an das 
Einspruchsverfahren muss nach dem Muster in Anhang III der vor­
liegenden Verordnung erstellt werden. 

Artikel 10 

Anträge auf Genehmigung von Unionsänderungen einer 
Produktspezifikation 

(1) Ein Antrag auf Genehmigung einer Unionsänderung einer Pro­
duktspezifikation gemäß Artikel 24 Absatz 2 Buchstabe a der Verord­
nung (EU) 2024/1143 muss Folgendes enthalten: 

a) den geschützten Namen, auf den sich die Änderung bezieht, mit 
Angabe der Art der geografischen Angabe und des Sektors (land­
wirtschaftliche Erzeugnisse, Weine oder Spirituosen); 

b) den Mitgliedstaat oder das Drittland, zu dem das geografische Ge­
biet gehört; 

c) die Rubriken der Produktspezifikation und des Einzigen Dokuments, 
auf die sich die jeweilige vorgeschlagene Änderung bezieht; 

d) eine Erläuterung, warum jede vorgeschlagene Änderung unter die 
Definition des Begriffs „Unionsänderung “ gemäß Artikel 24 Ab­
satz 3 der Verordnung (EU) 2024/1143 fällt; 

e) eine Beschreibung und Begründung jeder einzelnen vorgeschlagenen 
Änderung; 

f) die Angabe aller Standardänderungen, die untrennbar mit den Uni­
onsänderunge n verknüpft sind, gemäß Artikel 6 Absatz 3 der Dele­
gierten Verordnung (EU) 2025/27; 

g) die Angabe, ob es sich um einen Antrag handelt, der infolge der 
Nichtvorlage einer gemeinsamen Standardänderung im Einklang mit 
Artikel 5 Absatz 10 Unterabsatz 2 der Delegierten Verordnung 
(EU) 2025/27 eingereicht wurde. 

(2) Wird der Antrag von einem Mitgliedstaat gestellt, so ist ihm 
Folgendes beizufügen: 

a) die konsolidierte Fassung des Einzigen Dokuments, die in der na­
tionalen Phase des Verfahrens veröffentlicht wurde, oder in dem in 
Artikel 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2025/27 genannten Fall 
das in der nationalen Phase des Verfahrens veröffentlichte Einzige 
Dokument; 

b) die Erklärung gemäß Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe c der Verord­
nung (EU) 2024/1143; 

c) die elektronische Fundstelle der Veröffentlichung der konsolidierten 
Produktspezifikation in der geänderten Fassung; die Mitgliedstaaten 
können zusätzlich zu der elektronischen Fundstelle der Veröffent­
lichung eine Kopie der Produktspezifikation zur Verfügung stellen. 

(3) Wird der Antrag von einem Drittland oder einer in einem Dritt­
land niedergelassenen oder ansässigen Erzeugervereinigung gestellt, so 
ist ihm Folgendes beizufügen: 

▼B
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a) die konsolidierte Fassung des Einzigen Dokuments oder in dem in 
Artikel 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2025/27 genannten Fall 
das Einzige Dokument; 

b) die konsolidierte Fassung der Produktspezifikation; 

c) die Fundstelle der Veröffentlichung der konsolidierten Fassung der 
Produktspezifikation in dem Drittland; 

d) den Nachweis, dass die beantragte Änderung mit den Vorschriften 
des betreffenden Drittlands zum Schutz geografischer Angaben im 
Einklang steht; 

e) gegebenenfalls eine Vollmacht gemäß Artikel 13 Absatz 2 Buch­
stabe e der Verordnung (EU) 2024/1143. 

(4) Die Kommission erhält folgende Informationen gesondert und 
veröffentlicht sie nicht als Teil des Antrags: 

a) den Namen und die Kontaktdaten der Behörde des Mitgliedstaats 
oder des Drittlands oder der Erzeugervereinigung, die in der Unions­
phase des Verfahrens zur Genehmigung einer Unionsänderung der 
Produktspezifikation einen Antrag gestellt hat; 

b) den Namen und die Kontaktdaten der Erzeugervereinigung, die die 
nationale Phase des Verfahrens zur Genehmigung einer Unionsände­
rung der Produktspezifikation eingeleitet hat, mit Angabe, ob es sich 
um eine Erzeugervereinigung gemäß Artikel 32 der Verordnung 
(EU) 2024/1143 oder um eine anerkannte Erzeugervereinigung ge­
mäß Artikel 33 der genannten Verordnung handelt; 

c) etwaige Begleitdokumente gemäß Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe b 
bzw. Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe c der Verordnung 
(EU) 2024/1143. 

(5) Die Mitgliedstaaten, Drittländer und in einem Drittland nieder­
gelassenen oder ansässigen Erzeugervereinigungen stellen sicher, dass 
der Antrag auf Genehmigung einer Unionsänderung und die konsoli­
dierte Produktspezifikation übereinstimmen und dass zwischen den Do­
kumenten keine wesentlichen Unterschiede bestehen. Die im Antrag auf 
Genehmigung einer Unionsänderung aufgeführten Änderungen müssen 
den tatsächlich vorgenommenen Änderungen der Produktspezifikation 
entsprechen. Wird nach der Genehmigung einer Unionsänderung eine 
Unstimmigkeit festgestellt, so ergreift der Mitgliedstaat, das Drittland 
oder die Erzeugervereinigung, der, das bzw. die den Antrag gestellt hat, 
die erforderlichen Maßnahmen, um diese Unstimmigkeiten zu beheben. 

(6) Ein Antrag auf Genehmigung einer Unionsänderung muss knapp 
gefasst sein. Der Antrag, einschließlich des Einzigen Dokuments, 
darf — außer in hinreichend begründeten Fällen — nicht mehr als 
5 000 Wörter für geografische Angaben für landwirtschaftliche Erzeug­
nisse und Spirituosen und 7 500 Wörter für geografische Angaben für 
Wein umfassen. 

(7) Ein Antrag eines Mitgliedstaats auf Genehmigung einer Unions­
änderung der Produktspezifikation wird nach dem Muster erstellt, das 
im digitalen System der Kommission gemäß Artikel 14 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) 2024/1143 zur Verfügung gestellt wird. Antragsteller 
aus Drittländern verwenden das Muster in Anhang IV dieser Verord­
nung. Die übermittelten Informationen können von der Kommission in 
dieses digitale System eingepflegt werden. 

(8) Für die Zwecke des Artikels 24 Absatz 6 der Verordnung 
(EU) 2024/1143 in Verbindung mit Artikel 15 Absatz 4 der genannten 
Verordnung veröffentlicht die Kommission zusätzlich zu den darin ge­
nannten Dokumenten und Informationen in der geänderten Fassung den 
Antrag auf Genehmigung einer Unionsänderung der Produktspezifika­
tion im Amtsblatt der Europäischen Union. 

▼B
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Artikel 11 

Formale Prüfung der Anträge auf Genehmigung von 
Unionsänderungen 

(1) Die Kommission prüft gemäß Artikel 15 der Verordnung 
(EU) 2024/1143, ob ein Antrag auf Genehmigung einer Unionsände­
rung einer Produktspezifikation vollständig ist und ob er gemäß Arti­
kel 10 Absatz 6, Artikel 13 Absatz 4 und Artikel 14 der Verordnung 
(EU) 2024/1143 sowie gemäß Artikel 35 der vorliegenden Verordnung 
eingereicht wurde. 

Ein Antrag auf Genehmigung einer Unionsänderung einer Produktspe­
zifikation gilt als vollständig, wenn er, soweit anwendbar, alle in Ar­
tikel 10 Absätze 1 bis 4 genannten Elemente enthält und Artikel 10 
Absatz 7 entspricht. 

(2) Bei einem über das digitale System der Kommission gemäß 
Artikel 35 erfolgreich eingereichten Antrag wird davon ausgegangen, 
dass er die Anforderungen der formalen Prüfung gemäß Absatz 1 des 
vorliegenden Artikels erfüllt. 

(3) Ein per E-Mail eingereichter Antrag, der die in Absatz 1 genann­
ten Anforderungen nicht erfüllt, gilt als nicht eingereicht. Die Kommis­
sion unterrichtet den Antragsteller entsprechend. 

Artikel 12 

Mitteilung über die Genehmigung einer Standardänderung 

(1) Die Mitteilung über die Genehmigung einer Standardänderung 
der Produktspezifikation gemäß Artikel 5 der Delegierten Verordnung 
(EU) 2025/27 muss Folgendes enthalten: 

a) den geschützten Namen, auf den sich die Standardänderung bezieht, 
mit Angabe der Art der geografischen Angabe und des Sektors 
(landwirtschaftliche Erzeugnisse, Weine oder Spirituosen); 

b) den Mitgliedstaat oder das Drittland, zu dem das geografische Ge­
biet gehört; 

c) den Namen der Behörden des Mitgliedstaats oder des Drittlands 
oder der in einem Drittland niedergelassenen oder ansässigen Erzeu­
gervereinigung, die der Kommission die Standardänderung übermit­
teln bzw. übermittelt; 

d) eine Erläuterung, warum die Änderung unter die Definition des 
Begriffs „Standardänderung “ gemäß Artikel 24 Absatz 4 der Ver­
ordnung (EU) 2024/1143 fällt; 

e) eine Beschreibung der genehmigten Änderung, aus der hervorgeht, 
ob die Änderung zu einer Änderung des Einzigen Dokuments führt. 

Die Kontaktdaten der Erzeugervereinigungen und der Behörden des 
Mitgliedstaats oder des Drittlands gemäß Unterabsatz 1 Buchstabe c 
werden gesondert übermittelt. Die Kontaktdaten dieser Erzeugervereini­
gungen und Behörden werden nicht als Teil der Mitteilung veröffent­
licht. Ihre Namen werden jedoch veröffentlicht. 

(2) Wird die Mitteilung von einem Mitgliedstaat vorgelegt, so ist ihr 
Folgendes beizufügen: 

a) die nationale Entscheidung zur Genehmigung der Standardänderung 
in der veröffentlichten Fassung gemäß Artikel 4 Absatz 4 der De­
legierten Verordnung (EU) 2025/27; 

▼B
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b) eine Erklärung des Mitgliedstaats, in der bestätigt wird, dass die 
Genehmigung und Mitteilung der Standardänderung die Bedingun­
gen für die Genehmigung einer Standardänderung gemäß der Ver­
ordnung (EU) 2024/1143 und die auf ihrer Grundlage erlassenen 
Bestimmungen erfüllen; 

c) gegebenenfalls die geänderte und auf nationaler Ebene veröffent­
lichte konsolidierte Fassung des Einzigen Dokuments oder in dem 
in Artikel 5 Absatz 12 der Delegierten Verordnung (EU) 2025/27 
genannten Fall das auf Unionsebene zur Information zu veröffent­
lichende Einzige Dokument; 

d) die elektronische Fundstelle der veröffentlichten konsolidierten Pro­
duktspezifikation auf nationaler Ebene in der geänderten Fassung. 
Die Mitgliedstaaten können zusätzlich zu der elektronischen Fund­
stelle der Veröffentlichung eine Kopie der Produktspezifikation zur 
Verfügung stellen. 

(3) Den Mitteilungen über die Genehmigung einer Standardände­
rung, die Erzeugnisse mit Ursprung in Drittländern betrifft, ist Folgen­
des beizufügen: 

a) die Entscheidung zur Genehmigung der Standardänderung in dem 
Drittland gemäß Artikel 5 Absatz 2 der Delegierten Verordnung 
(EU) 2025/27; 

b) gegebenenfalls die konsolidierte Fassung des Einzigen Dokuments 
in der geänderten Fassung oder in dem in Artikel 5 Absatz 12 der 
Delegierten Verordnung (EU) 2025/27 genannten Fall das Einzige 
Dokument; 

c) die konsolidierte Fassung der geänderten Produktspezifikation; 

d) der Nachweis, dass die Änderung in dem Drittland anwendbar ist. 

(4) Die Mitteilung über die Genehmigung einer Standardänderung 
durch einen Mitgliedstaat muss nach dem Muster erstellt werden, das 
über das digitale System der Kommission gemäß Artikel 14 Absatz 1 
der Verordnung (EU) 2024/1143 zur Verfügung gestellt wird. 

(5) Für Mitteilungen aus Drittländern muss das Muster in Anhang V 
verwendet werden. Die übermittelten Informationen können von der 
Kommission in ihr digitales System gemäß Artikel 14 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) 2024/1143 eingepflegt werden. 

Artikel 13 

Mitteilung über die Genehmigung einer vorübergehenden 
Änderung 

(1) Die Mitteilung über die Genehmigung einer vorübergehenden 
Änderung der Produktspezifikation gemäß Artikel 7 Absätze 2 und 5 
der Delegierten Verordnung (EU) 2025/27 muss Folgendes enthalten: 

a) den geschützten Namen, auf den sich die vorübergehende Änderung 
bezieht, mit Angabe der Art der geografischen Angabe und des 
Sektors (landwirtschaftliche Erzeugnisse, Weine oder Spirituosen); 

b) den Mitgliedstaat oder das Drittland, zu dem das geografische Ge­
biet gehört; 

c) den Namen der Behörden des Mitgliedstaats oder des Drittlands 
oder der in einem Drittland niedergelassenen oder ansässigen Erzeu­
gervereinigung, die der Kommission die vorübergehende Änderung 
übermitteln bzw. übermittelt; 

▼B
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d) eine Beschreibung der genehmigten vorübergehenden Änderung und 
deren Begründung gemäß Artikel 7 Absätze 2 und 5 der Delegierten 
Verordnung (EU) 2025/27. 

Die Kontaktdaten der Erzeugervereinigungen und der Behörden des 
Mitgliedstaats oder des Drittlands gemäß Unterabsatz 1 Buchstabe c 
werden gesondert übermittelt. Die Kontaktdaten dieser Erzeugervereini­
gungen und Behörden werden nicht als Teil der Mitteilung veröffent­
licht. Ihre Namen werden jedoch veröffentlicht. 

(2) Wird die Mitteilung von einem Mitgliedstaat vorgelegt, so muss 
sie Folgendes enthalten: 

a) eine Erklärung, in der bestätigt wird, dass die Genehmigung und 
Mitteilung der vorübergehenden Änderung die Bedingungen für die 
Genehmigung einer vorübergehenden Änderung gemäß der Verord­
nung (EU) 2024/1143 und die auf ihrer Grundlage erlassenen Be­
stimmungen erfüllen; 

b) die auf nationaler Ebene veröffentlichte nationale Entscheidung zur 
Genehmigung der vorübergehenden Änderung; 

c) die Entscheidung oder der Akt der zuständigen Behörden, mit der/ 
dem verbindliche gesundheitspolizeiliche oder pflanzenschutzrecht­
liche Maßnahmen auferlegt oder eine Naturkatastrophe oder widrige 
Witterungsverhältnisse oder erhebliche Marktstörungen aufgrund au­
ßergewöhnlicher Umstände, einschließlich geopolitischer Ereignisse, 
die sich auf die Versorgung mit Rohstoffen auswirken, förmlich 
anerkannt wird bzw. werden, oder die entsprechende elektronische 
Fundstelle der Veröffentlichung auf nationaler Ebene. 

(3) Den Mitteilungen über die Genehmigung einer vorübergehenden 
Änderung, die Erzeugnisse mit Ursprung in Drittländern betrifft, ist 
Folgendes beizufügen: 

a) die Entscheidung zur Genehmigung der vorübergehenden Änderung 
in dem Drittland; 

b) die Entscheidung oder der Akt der zuständigen Behörden, mit der/ 
dem verbindliche gesundheitspolizeiliche oder pflanzenschutzrecht­
liche Maßnahmen auferlegt oder eine Naturkatastrophe oder widrige 
Witterungsverhältnisse oder erhebliche Marktstörungen aufgrund au­
ßergewöhnlicher Umstände, einschließlich geopolitischer Ereignisse, 
die sich auf die Versorgung mit Rohstoffen auswirken, förmlich 
anerkannt wird bzw. werden, in der auf nationaler Ebene veröffent­
lichten Fassung; 

c) der Nachweis, dass die Änderung in dem Drittland anwendbar ist. 

(4) Die Mitteilung über eine genehmigte vorübergehende Änderung 
durch einen Mitgliedstaat muss nach dem Muster erstellt werden, das 
über das digitale System der Kommission gemäß Artikel 14 Absatz 1 
der Verordnung (EU) 2024/1143 zur Verfügung gestellt wird. 

(5) Für Mitteilungen aus Drittländern muss das Muster in Anhang VI 
der vorliegenden Verordnung verwendet werden. Die übermittelten In­
formationen können von der Kommission in ihr digitales System gemäß 
Artikel 14 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/1143 eingepflegt wer­
den. 

Artikel 14 

Löschung 

(1) Ein Antrag auf Löschung der Eintragung einer geografischen 
Angabe gemäß Artikel 25 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/1143 
muss Folgendes enthalten: 

▼B
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a) den eingetragenen Namen, dessen Löschung beantragt wird, mit 
Angabe der Art der geografischen Angabe und des Sektors (land­
wirtschaftliche Erzeugnisse, Weine oder Spirituosen); 

b) den Namen des Mitgliedstaats oder des Drittlands, aus dem die von 
der Löschung betroffene geografische Angabe stammt; 

c) den Namen des Mitgliedstaats, des Drittlands oder der in dem Dritt­
land niedergelassenen oder ansässigen natürlichen oder juristischen 
Person, der, das bzw. die bei der Kommission den Antrag auf Lö­
schung stellt; 

d) gegebenenfalls den Namen der natürlichen oder juristischen Person, 
die die Löschung in der nationalen Phase des Verfahrens beantragt; 

e) bei Anträgen aus Drittländern den Namen der Behörden oder Stel­
len, die die Einhaltung der Anforderungen der Produktspezifikation 
überprüfen; 

f) eine Erklärung, in der das berechtigte Interesse der unter den Buch­
staben c und d genannten natürlichen oder juristischen Personen 
dargelegt wird; 

g) die Klassifizierung des Erzeugnisses mit Position und Code der 
Kombinierten Nomenklatur gemäß Artikel 6 Absatz 1 der Verord­
nung (EU) 2024/1143; 

h) Angabe, dass die Löschung gemäß Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe a 
oder b der Verordnung (EU) 2024/1143 beantragt wird; 

i) Erläuterungen und Gründe für die Löschung; 

j) bei einem von einem Mitgliedstaat eingereichten Antrag auf Lö­
schung die Erklärung gemäß Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe c der 
Verordnung (EU) 2024/1143. 

Die Kontaktdaten der natürlichen oder juristischen Person oder der 
Behörden oder Stellen des Mitgliedstaats oder des Drittlands gemäß 
Unterabsatz 1 Buchstabe c, d und e werden gesondert übermittelt. 
Die Kontaktdaten dieser Personen, Behörden oder Stellen werden nicht 
als Teil des Antrags auf Löschung veröffentlicht. Ihre Namen werden 
jedoch veröffentlicht. 

(2) Ein Antrag auf Löschung einer geografischen Angabe gemäß 
Artikel 25 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/1143 wird nach dem 
Muster in Anhang VII der vorliegenden Verordnung erstellt. Die über­
mittelten Informationen können von der Kommission in ihr digitales 
System gemäß Artikel 14 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/1143 
eingepflegt werden. 

(3) Die Mitgliedstaaten können die nationale Phase des Löschungs­
verfahrens von sich aus einleiten. In diesem Fall müssen die in Absatz 1 
Unterabsatz 1 Buchstaben d und f genannten Angaben nicht gemacht 
werden. 

(4) Im Falle einer Löschung auf Initiative der Kommission beginnt 
das Verfahren direkt mit der Unionsphase. Die Kommission veröffent­
licht im Einklang mit Artikel 15 Absatz 4 der Verordnung 
(EU) 2024/1143 ihren eigenen Vorschlag auf Löschung, der die in 
Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Elemente enthalten muss, 
für mögliche Einsprüche. 

(5) Ein Antrag auf Löschung der Eintragung einer geografischen 
Angabe auf Initiative der Erzeuger des unter dem eingetragenen Namen 
vermarkteten Erzeugnisses gemäß Artikel 25 Absatz 2 der Verordnung 
(EU) 2024/1143 ist von einem von den Erzeugern beauftragten Bevoll­
mächtigten einzureichen, es sei denn, es handelt sich um einen Einzel­
erzeuger. 

▼B
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(6) Ein bei der Kommission eingereichter Antrag auf Löschung ge­
mäß Artikel 25 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2024/1143 muss Fol­
gendes enthalten: 

a) den eingetragenen Namen, dessen Löschung beantragt wird, mit 
Angabe der Art der geografischen Angabe und des Sektors (land­
wirtschaftliche Erzeugnisse, Weine oder Spirituosen); 

b) den Namen des Mitgliedstaats oder des Drittlands, aus dem die von 
der Löschung betroffene geografische Angabe stammt; 

c) die Angabe, dass die Löschung gemäß Artikel 25 Absatz 2 der 
Verordnung (EU) 2024/1143 beantragt wird; 

d) im Falle eines Antrags eines Mitgliedstaats bei der Kommission den 
Namen des Mitgliedstaats, die Erklärung gemäß Artikel 13 Absatz 1 
Buchstabe c der Verordnung (EU) 2024/1143, die Angabe, ob die 
Löschung der Eintragung von den Erzeugern des unter dem einge­
tragenen Namen vermarkteten Erzeugnisses oder von der anerkann­
ten Erzeugervereinigung dieses Erzeugnisses beantragt wird, und im 
letztgenannten Fall den Namen der anerkannten Erzeugervereini­
gung; 

e) im Falle eines Antrags einer Drittlandsbehörde bei der Kommission 
den Namen der Drittlandsbehörde und die Angabe, dass die Erzeu­
ger des unter dem eingetragenen Namen vermarkteten Erzeugnisses 
die Löschung der Eintragung beantragen, sowie eine Begründung, 
aus der hervorgeht, dass der Antrag dem Wunsch aller Erzeuger des 
Erzeugnisses entspricht; 

f) im Falle eines Antrags, den die in dem Drittland niedergelassenen 
oder ansässigen Erzeuger des unter dem eingetragenen Namen ver­
markteten Erzeugnisses direkt bei der Kommission stellen, den Na­
men des von den antragstellenden Erzeugern beauftragten Bevoll­
mächtigten, seine Vollmacht und eine Begründung, aus der hervor­
geht, dass der Antrag dem Wunsch aller Erzeuger des Erzeugnisses 
entspricht; 

g) die Klassifizierung des Erzeugnisses mit Position und Code der 
Kombinierten Nomenklatur gemäß Artikel 6 Absatz 1 der Verord­
nung (EU) 2024/1143. 

Die Kontaktdaten der Behörde des Mitgliedstaats oder Drittlands oder 
der anerkannten Erzeugervereinigung oder des Bevollmächtigten der 
Erzeuger gemäß Unterabsatz 1 Buchstaben d, e und f werden getrennt 
übermittelt. Die Kontaktdaten dieser Behörden, Erzeugervereinigungen 
und Bevollmächtigten werden nicht als Teil des Antrags auf Löschung 
veröffentlicht. Ihre Namen werden jedoch veröffentlicht. 

(7) Ein Antrag auf Löschung der Eintragung einer geografischen 
Angabe gemäß Artikel 25 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2024/1143 
wird nach dem Muster in Anhang VIII der vorliegenden Verordnung 
erstellt. Die übermittelten Informationen können von der Kommission 
in ihr digitales System gemäß Artikel 14 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) 2024/1143 eingepflegt werden. 

(8) Die gemäß Artikel 15 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2024/1143 
zu veröffentlichenden Informationen müssen den ordnungsgemäß aus­
gefüllten Antrag auf Löschung gemäß Absatz 1 oder 6 des vorliegen­
den Artikels enthalten. 

▼B
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Artikel 15 

Formale Prüfung von Anträgen auf Löschung 

(1) Die Kommission prüft gemäß Artikel 15 der Verordnung 
(EU) 2024/1143, ob ein Antrag auf Löschung der Eintragung einer 
geografischen Angabe vollständig ist und ob er gemäß Artikel 10 Ab­
satz 6, Artikel 13 Absatz 4 und Artikel 14 der Verordnung 
(EU) 2024/1143 sowie gemäß Artikel 35 der vorliegenden Verordnung 
eingereicht wurde. 

Ein Antrag auf Löschung der Eintragung einer geografischen Angabe 
gilt als vollständig, wenn er alle in Artikel 14 Absatz 1 oder 6 ge­
nannten Elemente enthält und mit Artikel 14 Absatz 2 oder 7 im Ein­
klang steht. 

(2) Ein Antrag auf Löschung der Eintragung einer geografischen 
Angabe, der die in Absatz 1 genannten Anforderungen nicht erfüllt, 
gilt als nicht eingereicht. Die Kommission unterrichtet die antragstel­
lende Stelle entsprechend. 

Artikel 16 

Unionsregister der geografischen Angaben 

(1) Das Unionsregister der geografischen Angaben gemäß Artikel 22 
der Verordnung (EU) 2024/1143 wird als digitales System eingerichtet, 
das die technische Speicherung aller Einträge zu geografischen Anga­
ben, einschließlich Anträgen auf Eintragung, Unionsänderung und Lö­
schung, Ablehnungen, Veröffentlichungen für mögliche Einsprüche, 
Eintragungen, Genehmigungen von Unionsänderungen, Veröffent­
lichungen von Standardänderungen und vorübergehenden Änderungen 
und Löschungen, sowie den öffentlichen Zugang dazu ermöglicht. Die 
Kommission ist Eigentümerin dieses Unionsregisters. Das digitale Sys­
tem wird gemäß Artikel 22 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2024/1143 
vom Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) 
gehostet und verwaltet. Die Kommission stellt dem EUIPO die ein­
schlägigen Daten zur Verfügung. Das Unionsregister muss in allen 
Amtssprachen der Union verfügbar sein. 

(2) Die folgenden Daten werden, falls relevant, im in Absatz 1 ge­
nannten Register erfasst: 

a) der oder die eingetragene(n) Name(n) des Erzeugnisses, gegebenen­
falls einschließlich seiner oder ihrer Transkriptionen oder Trans­
literationen in lateinischen Buchstaben. Mehrere Namen, Transkrip­
tionen und Transliterationen werden als alternative Namen erfasst 
und durch ein Leerzeichen, einen Schrägstrich und ein zweites 
Leerzeichen getrennt; 

b) der Sektor, zu dem das Erzeugnis gehört (Wein, Spirituose oder 
landwirtschaftliches Erzeugnis); 

c) die Klassifizierung des Erzeugnisses mit Position und Code der 
Kombinierten Nomenklatur gemäß Artikel 6 Absatz 1 der Verord­
nung (EU) 2024/1143; 

d) das Datum der Einreichung des Antrags bei der Kommission; 

e) das Datum der Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 
Union; 

▼B
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f) die elektronische Fundstelle der Veröffentlichung des Antrags im 
Amtsblatt der Europäischen Union; 

g) das Datum der Eintragung; 

h) die elektronische Fundstelle des Rechtsakts zur Eintragung des Na­
mens im Amtsblatt der Europäischen Union; 

i) die Angabe, ob der Name als geschützte Ursprungsbezeichnung 
oder als geschützte geografische Angabe (für Weine und landwirt­
schaftliche Erzeugnisse) oder als geografische Angabe (für Spiri­
tuosen) eingetragen ist; 

j) die Angabe des Ursprungslands/der Ursprungsländer; 

k) das Aktenzeichen; 

l) gegebenenfalls Name und Anschrift sowie sonstige Kontaktangaben 
der anerkannten Erzeugervereinigung; 

m) Name und Anschrift der Kontrollbehörden bei geografischen An­
gaben mit Ursprung in einem Drittland. 

(3) Folgende Daten werden gemäß Absatz 2 Buchstabe f erfasst: 

a) bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen und Weinen: 

i) wenn sich das abgegrenzte geografische Gebiet im Hoheits­
gebiet eines Mitgliedstaats befindet, die elektronische Fundstelle 
der Veröffentlichung des Einzigen Dokuments im Amtsblatt der 
Europäischen Union und die elektronische Fundstelle der Ver­
öffentlichung der Produktspezifikation in dem Mitgliedstaat ge­
mäß Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe e der Verordnung 
(EU) 2024/1143 oder, falls sie im Laufe des Verfahrens geän­
dert wurde, gemäß Artikel 8 Absatz 2 der vorliegenden Ver­
ordnung; 

ii) wenn sich das abgegrenzte geografische Gebiet im Hoheits­
gebiet eines Drittlands befindet, die elektronische Fundstelle 
der Veröffentlichung des Einzigen Dokuments im Amtsblatt 
der Europäischen Union und die elektronische Fundstelle der 
Produktspezifikation gemäß Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe a 
der Verordnung (EU) 2024/1143 oder, falls sie im Laufe des 
Verfahrens geändert wurde, gemäß Artikel 8 Absatz 3 der vor­
liegenden Verordnung; 

iii) bei geografischen Angaben, für die noch kein Einziges Doku­
ment im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht wur­
de, die elektronische Fundstelle der Zusammenfassung, des Ein­
zigen Dokuments oder eines gleichwertigen Dokuments und der 
Produktspezifikation oder der technischen Unterlage oder gege­
benenfalls die elektronische Fundstelle der Produktspezifikation 
oder der technischen Unterlage; 

b) bei Spirituosen: 

i) wenn sich das abgegrenzte geografische Gebiet im Hoheits­
gebiet eines Mitgliedstaats befindet, die elektronische Fundstelle 
der Veröffentlichung des Einzigen Dokuments im Amtsblatt der 
Europäischen Union und die elektronische Fundstelle der Ver­
öffentlichung der Produktspezifikation in dem Mitgliedstaat ge­
mäß Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe e der Verordnung 
(EU) 2024/1143 oder, falls sie im Laufe des Verfahrens geän­
dert wurde, gemäß Artikel 8 Absatz 2 der vorliegenden Ver­
ordnung; 
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ii) wenn sich das abgegrenzte geografische Gebiet im Hoheits­
gebiet eines Drittlands befindet, die elektronische Fundstelle 
der Veröffentlichung des Einzigen Dokuments im Amtsblatt 
der Europäischen Union und die elektronische Fundstelle der 
Produktspezifikation gemäß Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe a 
der Verordnung (EU) 2024/1143 oder, falls sie im Laufe des 
Verfahrens geändert wurde, der Produktspezifikation gemäß Ar­
tikel 8 Absatz 3 der vorliegenden Verordnung; 

iii) bei geografischen Angaben, für die noch kein Einziges Doku­
ment im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht wur­
de, die elektronische Fundstelle der wichtigsten Spezifikationen 
der technischen Unterlage und der technischen Unterlage selbst 
oder, falls zutreffend, die elektronische Fundstelle der tech­
nischen Unterlage. 

(4) In Bezug auf Absatz 2 Buchstabe h werden in Ermangelung 
eines speziellen Akts zur Eintragung des Namens die folgenden Daten 
erfasst: 

a) im Falle von Wein, der gemäß Artikel 107 der Verordnung (EU) 
Nr. 1308/2013 geschützt ist, ein Verweis auf den genannten Artikel 
und die elektronische Fundstelle der Veröffentlichung der genannten 
Verordnung im Amtsblatt der Europäischen Union; 

b) im Falle von Spirituosen, die gemäß Artikel 37 der Verordnung 
(EU) 2019/787 geschützt sind, ein Verweis auf den genannten Ar­
tikel und die elektronische Fundstelle der Veröffentlichung der ge­
nannten Verordnung im Amtsblatt der Europäischen Union. 

(5) Genehmigt die Kommission eine Unionsänderung einer Produkt­
spezifikation oder erhält sie eine Mitteilung über eine genehmigte oder 
aufgehobene Standardänderung einer Produktspezifikation, so werden 
die in den Absätzen 2 und 3 aufgelisteten Daten über die Änderung 
mit Wirkung ab dem Datum, an dem die Änderung oder Aufhebung in 
der Union gilt, entsprechend erfasst. Die elektronischen Fundstellen der 
Veröffentlichung von Mitteilungen über Standardänderungen werden 
vermerkt. Die elektronischen Fundstellen, unter denen die Mitteilungen 
über eine vorübergehende Änderung zu finden sind, werden vermerkt, 
damit diese Mitteilungen öffentlich zugänglich sind. 

(6) Ein Auszug aus dem Unionsregister der geografischen Angaben 
muss die in Absatz 2 Buchstaben a bis e und g bis l genannten Daten 
enthalten. 

(7) Wurde die Eintragung einer geografischen Angabe gelöscht, so 
wird im Unionsregister der geografischen Angaben der Name ab dem 
Tag des Inkrafttretens des betreffenden Durchführungsrechtsakts als 
gelöscht ausgewiesen. In diesem Register muss der Nachweis über 
die Löschung, einschließlich der elektronischen Fundstelle der Ent­
scheidung zur Löschung, beibehalten werden. 

(8) Geht bei der Kommission ein Antrag auf Eintragung oder auf 
Genehmigung einer Unionsänderung oder ein Antrag auf Löschung ein, 
so werden der Name, das Aktenzeichen, die Klassifizierung des Er­
zeugnisses, das Ursprungsland, die Antragsart, das Datum und der Sta­
tus des eingegangenen Antrags im Unionsregister der geografischen 
Angaben erfasst. Das Datum der Veröffentlichung und die elektro­
nische Fundstelle dieser Veröffentlichung werden ebenfalls erfasst, so­
bald der Antrag im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht 
wurde. Im Unionsregister der geografischen Angaben werden Aufzeich­
nungen über die Beschlüsse zur Ablehnung von Anträgen, einschließ­
lich der elektronischen Fundstelle der Ablehnungsentscheidung, ge­
führt. 

▼B
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(9) Die in den Absätzen 2 bis 5, 7 und 8 des vorliegenden Artikels 
genannten Daten verbleiben im Unionsregister der geografischen An­
gaben. Die Mitgliedstaaten sind dafür verantwortlich, dass die elektro­
nische Fundstelle der Produktspezifikation gemäß Artikel 13 Absatz 1 
Buchstabe e der Verordnung (EU) 2024/1143 aktiv ist und funktioniert, 
solange die geografische Angabe geschützt ist. Die elektronische Fund­
stelle muss direkt zur aktualisierten Fassung der jeweiligen Produkt­
spezifikation führen. Sie darf nicht zu Zwischenseiten oder Hyperlinks 
führen. 

Artikel 17 

Bescheinigung der Einhaltung 

(1) Wendet ein Mitgliedstaat ein System zur Bescheinigung gemäß 
Artikel 45 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2024/1143 an, 
so kann die Bescheinigung der Einhaltung der Produktspezifikation 
gemäß dem genannten Artikel in elektronischer Form ausgestellt und 
auf einer Website zur Verfügung gestellt werden, auf die der Wirt­
schaftsbeteiligte zugreifen und von der er die Bescheinigung herunter­
laden kann. Diese Bescheinigung muss das Datum der Ausstellung 
enthalten und in lateinischen Buchstaben verfasst oder mit einer Tran­
skription oder Transliteration in lateinischen Buchstaben versehen sein. 

Wendet ein Mitgliedstaat ein System mit Listen der zugelassenen Wirt­
schaftsbeteiligten gemäß Artikel 45 Absatz 1 Buchstabe b der Verord­
nung (EU) 2024/1143 an, so muss der Auszug aus der Liste (im Fol­
genden „Liste“) gemäß dem genannten Artikel in elektronischer Form 
auf einer Website zur Verfügung gestellt werden, auf die der Wirt­
schaftsbeteiligte zugreifen und von der er einen amtlichen Auszug 
aus der Liste herunterladen kann. In der Liste ist das Datum anzugeben, 
an dem sie aufgestellt wurde. Die Liste muss in lateinischen Buch­
staben abgefasst oder mit einer Transkription oder Transliteration in 
lateinischen Buchstaben versehen sein. 

(2) Die Bescheinigung und die Liste müssen mindestens die folgen­
den Angaben enthalten: 

a) den Namen der geografischen Angabe; 

b) eine Seriennummer zur Identifizierung des Wirtschaftsbeteiligten im 
System; 

c) den Namen und die Kontaktdaten des Wirtschaftsbeteiligten; 

d) den Namen und die Kontaktdaten der beauftragten Stelle oder der 
natürlichen Person, der bestimmte Aufgaben der amtlichen Kon­
trolle übertragen wurden, oder der für die Liste verantwortlichen 
Behörde; 

e) die Tätigkeit des Wirtschaftsbeteiligten, für die er die Bescheinigung 
erhält bzw. in die Liste aufgenommen wird, d. h. „Herstellung“, 
„Verarbeitung“, „Abfüllung (Verpackung)“ und/oder „Sonstiges“ 
(von der die Bescheinigung ausstellenden Behörde anzugeben); 

f) das Ausstellungsdatum der Bescheinigung oder das Erstellungs­
datum der Liste; 

▼B
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g) die Unterschrift, das Siegel oder das Zeichen der beauftragten Stelle 
oder der für die Aufnahme in die Liste zuständigen Behörde, was 
auch in elektronischer Form sein kann; 

h) die Klassifizierung des Erzeugnisses gemäß dem Unionsregister der 
geografischen Angaben. 

(3) Zur Erleichterung des freien Verkehrs innerhalb der Union kön­
nen die Behörden und Stellen, die die Bescheinigung ausstellen und die 
Aufnahme in die Liste gemäß Absatz 1 vornehmen, das Muster in 
Anhang IX verwenden. 

(4) Bei Erzeugnissen aus Drittländern legt ein Wirtschaftsbeteiligter, 
dessen Erzeugnis mit einer eingetragenen geografischen Angabe in die 
Union eingeführt wird, dem Einführer des Erzeugnisses in der Union 
auf Verlangen einen von der nationalen Kontrollstelle oder Zertifizie­
rungsstelle des betreffenden Drittlands ausgestellten Nachweis darüber 
vor, dass er als Wirtschaftsbeteiligter für ein Erzeugnis mit der betref­
fenden geografischen Angabe zertifiziert ist. 

Der Zertifizierungsnachweis gemäß Unterabsatz 1 kann eine Beschei­
nigung oder ein Nachweis über die Aufnahme in die Liste der zuge­
lassenen Wirtschaftsbeteiligten sein und direkt von der vorgenannten 
nationalen Kontrollstelle oder Zertifizierungsstelle vorgelegt werden. 
Der Zertifizierungsnachweis kann in Papierform oder in elektronischer 
Form erstellt werden. Er muss in einer Amtssprache der Union abge­
fasst sein oder es muss eine Übersetzung in eine Amtssprache der 
Union beiliegen, deren Schriftzeichen in den Mitgliedstaaten, in denen 
das Erzeugnis in Verkehr gebracht wird, leicht verstanden bzw. gelesen 
werden können. An dem Tag, an dem der Nachweis dem Einführer 
vorgelegt wird, darf er nach den Rechtsvorschriften des Drittlands nicht 
abgelaufen sein. 

(5) Der Einführer legt den Zertifizierungsnachweis gemäß Absatz 4 
auf Verlangen den Zollbehörden oder anderen Behörden in der Union 
vor, die für die Kontrolle geografischer Angaben auf Erzeugnissen, die 
zum zollrechtlich freien Verkehr in der Union angemeldet oder auf dem 
Unionsmarkt in Verkehr gebracht werden, zuständig sind. Der Einfüh­
rer kann den Zertifizierungsnachweis auch der Öffentlichkeit oder jeder 
Person zugänglich machen, die im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit 
einen entsprechenden Nachweis verlangt. 

KAPITEL III 

BESONDERE VORSCHRIFTEN FÜR LANDWIRTSCHAFTLICHE 
ERZEUGNISSE 

Artikel 18 

Besondere Vorschriften für die Beschreibung des Erzeugnisses 

In dem Einzigen Dokument für den Antrag auf Eintragung einer ge­
schützten Ursprungsbezeichnung oder einer geschützten geografischen 
Angabe gemäß Artikel 50 der Verordnung (EU) 2024/1143 wird das 
Erzeugnis anhand von Definitionen und Normen, mit denen diese Art 
von Erzeugnis üblicherweise beschrieben wird, identifiziert. 

Bei der Beschreibung wird vorrangig auf die Merkmale und besonderen 
Eigenschaften des Erzeugnisses mit dem einzutragenden Namen gemäß 
Artikel 46 der Verordnung (EU) 2024/1143 eingegangen; dabei werden 
Maßeinheiten und gängige oder technische Begriffe verwendet, ohne 
jedoch technische Eigenschaften, die allen Erzeugnissen dieser Art ei­
gen sind, oder die verbindlichen Rechtsvorschriften für alle Erzeugnisse 
dieser Art zu nennen. 

▼B
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Artikel 19 

Besondere Vorschriften für Futtermittel 

Die Produktspezifikation eines tierischen Erzeugnisses, dessen Name 
als geschützte Ursprungsbezeichnung eingetragen werden soll, muss 
detaillierte Vorschriften über den Ursprung und die Qualität der Fut­
termittel enthalten. 

Artikel 20 

Ursprungsnachweis 

Die Produktspezifikation für eine geschützte Ursprungsbezeichnung 
oder eine geschützte geografische Angabe beschreibt Verfahren, die 
von den Wirtschaftsbeteiligten im Hinblick auf den Ursprungsnachweis 
für das Erzeugnis, die Rohstoffe, die Futtermittel und sonstige Mate­
rialien, die gemäß der Produktspezifikation aus dem abgegrenzten geo­
grafischen Gebiet stammen müssen, einzurichten sind. 

Die Wirtschaftsbeteiligten müssen in der Lage sein, folgende Angaben 
zu machen: 

a) Lieferant, Menge und Ursprung sämtlicher erhaltenen Partien von 
Rohstoffen und Erzeugnissen; 

b) Empfänger, Menge und Bestimmung der gelieferten Erzeugnisse; 

c) Zusammenhang zwischen den einzelnen Input-Partien gemäß Buch­
stabe a und den einzelnen Output-Partien gemäß Buchstabe b. 

KAPITEL IV 

GARANTIERT TRADITIONELLE SPEZIALITÄTEN 

Artikel 21 

Antrag auf Eintragung in der Unionsphase 

(1) Wird der Antrag auf Eintragung in der Unionsphase von einem 
Mitgliedstaat bei der Kommission eingereicht, so werden die Produkt­
spezifikation und die Erklärung des Mitgliedstaats, dass der Antrag die 
Voraussetzungen für die Eintragung erfüllt, sowie Informationen über 
zulässige Einsprüche auf nationaler Ebene im Anschluss an das natio­
nale Prüfungs- und Einspruchsverfahren gemäß Artikel 57 Absatz 1 
Buchstabe a der Verordnung (EU) 2024/1143 nach dem Muster erstellt, 
das in dem digitalen System der Kommission gemäß Artikel 58 Ab­
satz 1 der genannten Verordnung zur Verfügung gestellt wird. 

Dem Antrag auf Eintragung in der Unionsphase ist der Name der 
antragstellenden Erzeugervereinigung in der nationalen Phase des Ver­
fahrens gemäß Artikel 56 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung 
(EU) 2024/1143 beizufügen. Diese zusätzlichen Daten werden gemäß 
dem Muster übermittelt, das im digitalen System der Kommission ge­
mäß Artikel 58 Absatz 1 der genannten Verordnung zur Verfügung 
gestellt wird. 

(2) Wird der Antrag auf Eintragung in der Unionsphase von einer 
Drittlandsbehörde oder einem in einem Drittland niedergelassenen oder 
ansässigen Antragsteller bei der Kommission eingereicht, so muss die 
Produktspezifikation nach dem Muster in Anhang X der vorliegenden 
Verordnung erstellt werden. Wird der Antragsteller durch einen Bevoll­
mächtigten gemäß Artikel 57 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung 
(EU) 2024/1143 vertreten, so wird die Vollmacht nicht anhand eines 
bestimmten Musters mitgeteilt. 

▼B
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Dem Antrag auf Eintragung in der Unionsphase sind gemäß Artikel 56 
Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2024/1143 der Name der 
antragstellenden Erzeugervereinigung in dem Drittland, falls diese nicht 
mit dem Antragsteller auf Unionsebene identisch ist, sowie die Namen 
und Anschriften der vom Drittland benannten zuständigen Behörden 
und Produktzertifizierungsstellen gemäß Artikel 72 Absatz 7 der ge­
nannten Verordnung beizufügen. Diese zusätzlichen Daten werden 
nicht anhand eines bestimmten Musters übermittelt. Die übermittelten 
Informationen können von der Kommission in ihr digitales System 
gemäß Artikel 58 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/1143 einge­
pflegt werden. 

(3) Ein gemeinsamer Antrag auf Eintragung in der Unionsphase 
muss zusätzlich zu den in den Absätzen 1 oder 2 des vorliegenden 
Artikels genannten Elementen die in Artikel 57 Absatz 3 der Verord­
nung (EU) 2024/1143 genannten Elemente enthalten. 

Artikel 22 

Formale Prüfung des Antrags auf Eintragung in der Unionsphase 

(1) Die Kommission prüft gemäß Artikel 59 der Verordnung 
(EU) 2024/1143, ob ein Antrag auf Eintragung vollständig ist und ob 
er gemäß Artikel 56 Absatz 3, Artikel 57 Absatz 2 und Artikel 58 der 
Verordnung (EU) 2024/1143 sowie gemäß Artikel 35 der vorliegenden 
Verordnung eingereicht wurde. 

(2) Ein von einem Mitgliedstaat gestellter Antrag auf Eintragung 
einer garantiert traditionellen Spezialität gilt als vollständig, wenn er 
Artikel 21 Absatz 1 entspricht. 

(3) Ein von einem Drittland gestellter Antrag auf Eintragung einer 
garantiert traditionellen Spezialität gilt als vollständig, wenn er Arti­
kel 21 Absatz 2 entspricht. 

(4) Die Produktspezifikation gilt als vollständig, wenn sie alle ge­
mäß Artikel 54 der Verordnung (EU) 2024/1143 erforderlichen Anga­
ben enthält. 

(5) Bei einem über das digitale System der Kommission gemäß 
Artikel 35 erfolgreich eingereichten Antrag wird davon ausgegangen, 
dass er die Anforderungen der formalen Prüfung gemäß Absatz 1 des 
vorliegenden Artikels erfüllt. 

(6) Ein per E-Mail eingereichter Antrag, der die in Absatz 1 genann­
ten Anforderungen nicht erfüllt, gilt als nicht eingereicht. Die Kommis­
sion unterrichtet den Antragsteller entsprechend. 

Artikel 23 

Vorlage der Produktspezifikation 

(1) Wird dem Namen einer garantiert traditionellen Spezialität die 
Angabe gemäß Artikel 53 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2024/1143 
beigefügt, so wird diese Angabe auch in die Produktspezifikation auf­
genommen. 

(2) Die Namen natürlicher oder juristischer Personen, die in der 
Produktspezifikation genannt werden, werden veröffentlicht. 

(3) Die Produktspezifikation, die einem von einem Drittland einge­
reichten Antrag auf Eintragung beigefügt ist, muss in einem Format 
vorliegen, das eine Textverarbeitung ermöglicht. 
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Artikel 24 

Besondere Vorschriften für die Beschreibung des Erzeugnisses und 
des Herstellungsverfahrens 

Bei einer garantiert traditionellen Spezialität sind in der Beschreibung 
des Erzeugnisses gemäß Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe b der Verord­
nung (EU) 2024/1143 nur die zur Identifizierung des Erzeugnisses 
notwendigen Merkmale und seine besonderen Merkmale anzugeben. 
Die Beschreibung darf keine allgemeinen Vorschriften wiederholen, 
insbesondere keine verpflichtenden Anforderungen, die alle Erzeugnisse 
dieser Art erfüllen müssen. 

In der Beschreibung des Herstellungsverfahrens gemäß Artikel 54 Ab­
satz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) 2024/1143 ist nur auf das 
aktuelle Herstellungsverfahren einzugehen. Historische Verfahren sind 
nur aufzunehmen, wenn sie noch immer angewendet werden. Nur das 
für die Erzeugung des spezifischen Erzeugnisses notwendige Verfahren 
wird beschrieben, und zwar in einer Weise, die es ermöglicht, das 
Erzeugnis an einem beliebigen Ort zu reproduzieren. 

Die wichtigsten Faktoren, die den traditionellen Charakter des Erzeug­
nisses belegen, müssen die wichtigsten unverändert gebliebenen Ele­
mente mit präzisen, fundierten Verweisen enthalten. 

Artikel 25 

Beschreibung mehrerer unterschiedlicher Erzeugnisse 

Sind im Antrag auf Eintragung eines Namens oder in der Genehmigung 
einer Änderung zwei oder mehr unterschiedliche Erzeugnisse beschrie­
ben, für die dieser Name verwendet werden darf, so muss für jedes 
dieser Erzeugnisse getrennt dargelegt werden, dass die Eintragungs­
bedingungen eingehalten werden. 

„Unterschiedliche Erzeugnisse“ im Sinne dieses Artikels sind Erzeug­
nisse, für die zwar derselbe eingetragene Name verwendet wird, zwi­
schen denen aber bei der Vermarktung unterschieden wird oder die von 
den Verbrauchern als unterschiedliche Erzeugnisse angesehen werden. 

Artikel 26 

Änderungen an der Produktspezifikation im Laufe des 
Antragsverfahrens 

(1) Ist der betreffende Mitgliedstaat nach dem Austausch gemäß 
Artikel 59 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2024/1143 zwischen der 
Kommission und diesem Mitgliedstaat der Auffassung, dass wesentli­
che Änderungen an der Produktspezifikation vorgenommen wurden, die 
Interessen berühren, die im nationalen Einspruchsverfahren gemäß Ar­
tikel 56 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2024/1143 nicht berücksichtigt 
wurden, so unterliegen diese Änderungen einem ergänzenden Ein­
spruchsverfahren. In diesem ergänzenden nationalen Einspruchsverfah­
ren stellt der Mitgliedstaat sicher, dass jede natürliche oder juristische 
Person mit einem berechtigten Interesse, die im Hoheitsgebiet des 
betreffenden Mitgliedstaats niedergelassen oder ansässig ist, Einspruch 
erheben kann, bevor der Kommission die geänderte Fassung der Pro­
duktspezifikation übermittelt wird. 

(2) Sind nach dem Austausch gemäß Absatz 1 Änderungen an der 
Produktspezifikation für einen Antrag aus einem Drittland erforderlich, 
so aktualisiert der Antragsteller aus dem Drittland die Produktspezifi­
kation und übermittelt diese Änderungen der Kommission. 
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Artikel 27 

Vorlage von Einsprüchen und von Mitteilungen der Ergebnisse der 
Konsultationen 

(1) Einsprüche gemäß Artikel 61 der Verordnung (EU) 2024/1143 
sind nach dem Muster in Anhang XI der vorliegenden Verordnung zu 
erstellen und müssen Folgendes enthalten: 

a) den gemäß Artikel 59 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2024/1143 im 
Amtsblatt der Europäischen Union, Reihe C, veröffentlichten Na­
men, auf den sich der Einspruch bezieht; 

b) die Fundstelle der Veröffentlichung des Namens, auf den sich der 
Einspruch bezieht, im Amtsblatt der Europäischen Union, Reihe C; 

c) eine Angabe, mit der der Einspruch gegen die Eintragung dieses 
Namens förmlich zum Ausdruck gebracht wird; 

d) den Namen und die Kontaktdaten der Behörde des Mitgliedstaats 
oder des Drittlands oder der natürlichen oder juristischen Person, die 
den Einspruch einlegt; 

e) eine Beschreibung des berechtigten Interesses der natürlichen oder 
juristischen Person, die den Einspruch einlegt; diese Anforderung 
gilt nicht für nationale Behörden; 

f) die Einspruchsgründe gemäß Artikel 62 der Verordnung 
(EU) 2024/1143; 

g) Angaben zur Untermauerung des Einspruchs, einschließlich Einzel­
heiten zu den Fakten, Argumente und Anmerkungen zur Stützung 
des Einspruchs; 

h) Ermächtigung der Kommission, die personenbezogenen Daten, die 
im Einspruch enthalten sein können, zu übermitteln. 

Dem Einspruch gemäß Unterabsatz 1 können gegebenenfalls Belege 
beigefügt werden. 

(2) Die Mitteilung der Ergebnisse der Konsultationen gemäß Arti­
kel 61 Absatz 6 der Verordnung (EU) 2024/1143 muss Folgendes 
enthalten: 

a) den im Amtsblatt der Europäischen Union, Reihe C, veröffentlichen 
Namen, auf den sich der Einspruch bezieht; 

b) die Fundstelle der Veröffentlichung des Namens, auf den sich der 
Einspruch bezieht, im Amtsblatt der Europäischen Union, Reihe C; 

c) den Namen des Einspruchsführers bzw. die Namen der Einspruchs­
führer; 

d) das Ergebnis der Konsultationen; 

e) die Angabe, ob die Produktspezifikation geändert wurde, und eine 
Beschreibung etwaiger Änderungen. 

(3) Wurde die Produktspezifikation geändert, so ist die geänderte 
Produktspezifikation der Mitteilung beizufügen. 

(4) Die Mitteilung über das Ende der Konsultationen im Anschluss 
an das Einspruchsverfahren muss nach dem Muster in Anhang XII 
erstellt werden. 
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(5) Ein per E-Mail eingereichter Antrag, der die in Absatz 1 genann­
ten Anforderungen nicht erfüllt, gilt als nicht eingereicht. Die Kommis­
sion unterrichtet den Antragsteller entsprechend. 

Artikel 28 

Anträge auf Genehmigung von Änderungen einer 
Produktspezifikation 

(1) Ein Antrag auf Genehmigung einer Änderung einer Produktspe­
zifikation gemäß Artikel 66 der Verordnung (EU) 2024/1143 muss 
Folgendes enthalten: 

a) den geschützten Namen, auf den sich die Änderung bezieht; 

b) die Rubriken der Produktspezifikation, auf die sich die Änderung 
bezieht; 

c) eine Beschreibung und Begründung jeder einzelnen vorgeschlagenen 
Änderung; 

d) die konsolidierte Produktspezifikation in der geänderten Fassung; 

e) bei einem von einem Mitgliedstaat eingereichten Antrag die Erklä­
rung gemäß Artikel 57 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung 
(EU) 2024/1143. 

(2) Die Kommission erhält folgende Informationen gesondert und 
veröffentlicht sie nicht als Teil des Antrags: 

a) den Namen und die Kontaktdaten der Behörde des Mitgliedstaats 
oder des Drittlands oder der Erzeugervereinigung, die in der Unions­
phase des Verfahrens zur Genehmigung einer Änderung der Pro­
duktspezifikation einen Antrag gestellt hat; 

b) den Namen und die Kontaktdaten der antragstellenden Erzeugerver­
einigung, die die nationale Phase des Verfahrens zur Genehmigung 
einer Änderung der Produktspezifikation eingeleitet hat; 

c) alle Begleitdokumente gemäß Artikel 21. 

(3) Die Mitgliedstaaten, Behörden der Drittländer und in einem 
Drittland niedergelassenen oder ansässigen antragstellenden Vereini­
gungen müssen sicherstellen, dass der Antrag auf Genehmigung einer 
Änderung und die konsolidierte Produktspezifikation übereinstimmen 
und dass zwischen den Dokumenten keine wesentlichen Unterschiede 
bestehen. Die im Antrag auf Genehmigung einer Änderung aufgeführ­
ten Änderungen müssen den tatsächlich vorgenommenen Änderungen 
der Produktspezifikation entsprechen. Wird nach der Genehmigung ei­
ner Änderung eine Unstimmigkeit festgestellt, so ergreift der Mitglied­
staat, das Drittland oder die Erzeugervereinigung, der, das bzw. die den 
Antrag gestellt hat, die erforderlichen Maßnahmen, um diese Unstim­
migkeiten zu beheben. 

(4) Ein Antrag auf Genehmigung einer Änderung der Produktspezi­
fikation wird nach dem Muster erstellt, das im digitalen System der 
Kommission gemäß Artikel 58 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) 2024/1143 zur Verfügung gestellt wird. Antragsteller aus Dritt­
ländern verwenden das Muster in Anhang XIII dieser Verordnung. Die 
übermittelten Informationen können von der Kommission in dieses 
digitale System eingepflegt werden. 

(5) Für die Zwecke des Artikels 66 Absatz 2 der Verordnung 
(EU) 2024/1143 in Verbindung mit Artikel 59 Absatz 4 der genannten 
Verordnung veröffentlicht die Kommission zusätzlich zu den darin ge­
nannten Dokumenten und Informationen in der geänderten Fassung den 
Antrag auf Genehmigung einer Änderung der Produktspezifikation im 
Amtsblatt der Europäischen Union. 
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Artikel 29 

Formale Prüfung der Anträge auf Genehmigung von Änderungen 

(1) Die Kommission prüft gemäß Artikel 59 der Verordnung 
(EU) 2024/1143, ob ein Antrag auf Genehmigung einer Änderung einer 
Produktspezifikation vollständig ist und ob er gemäß Artikel 56 Ab­
satz 3, Artikel 57 Absatz 2 und Artikel 58 der Verordnung 
(EU) 2024/1143 sowie gemäß Artikel 35 der vorliegenden Verordnung 
eingereicht wurde. 

(2) Ein Antrag auf Genehmigung einer Änderung einer Produktspe­
zifikation gilt als vollständig, wenn er alle in Artikel 28 Absätze 1 
und 2 genannten Elemente enthält und Artikel 28 Absatz 4 entspricht. 

(3) Bei einem über das digitale System der Kommission gemäß 
Artikel 35 erfolgreich eingereichten Antrag wird davon ausgegangen, 
dass er die Anforderungen der formalen Prüfung gemäß Absatz 1 des 
vorliegenden Artikels erfüllt. 

(4) Ein per E-Mail eingereichter Antrag, der die in Absatz 1 genann­
ten Anforderungen nicht erfüllt, gilt als nicht eingereicht. Die Kommis­
sion unterrichtet den Antragsteller entsprechend. 

Artikel 30 

Löschung 

(1) Ein Antrag auf Löschung der Eintragung einer garantiert tradi­
tionellen Spezialität gemäß Artikel 67 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) 2024/1143 muss Folgendes enthalten: 

a) den eingetragenen Namen, dessen Löschung beantragt wird; 

b) den Namen des Mitgliedstaats, des Drittlands oder der in dem Dritt­
land niedergelassenen oder ansässigen natürlichen oder juristischen 
Person, der, das bzw. die bei der Kommission den Antrag auf Lö­
schung stellt; 

c) gegebenenfalls den Namen der natürlichen oder juristischen Person, 
die die Löschung in der nationalen Phase des Verfahrens beantragt; 

d) bei Anträgen aus Drittländern den Namen der Behörden oder Stel­
len, die die Einhaltung der Anforderungen der Produktspezifikation 
überprüfen; 

e) eine Erklärung, in der das berechtigte Interesse der unter den Buch­
staben b und c genannten natürlichen oder juristischen Personen 
dargelegt wird; 

f) die Erzeugnisklasse gemäß Anhang XVIII der vorliegenden Verord­
nung; 

g) die Angabe, dass die Löschung gemäß Artikel 67 Absatz 1 Buch­
stabe a oder b der Verordnung (EU) 2024/1143 beantragt wird; 

h) Erläuterungen und Gründe für die Löschung; 

i) bei einem von einem Mitgliedstaat eingereichten Antrag auf Lö­
schung die Erklärung gemäß Artikel 57 Absatz 1 Buchstabe a der 
Verordnung (EU) 2024/1143. 

Die Kontaktdaten der natürlichen oder juristischen Person, der Erzeu­
gervereinigung oder der Behörden oder Stellen des Mitgliedstaats oder 
des Drittlands gemäß Unterabsatz 1 Buchstabe b, c und d werden 
gesondert übermittelt. Anders als die Namen werden die Kontaktdaten 
dieser Behörden, Personen, Vereinigungen oder Stellen nicht als Teil 
des Antrags auf Löschung veröffentlicht. 
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(2) Ein Antrag auf Löschung einer garantiert traditionellen Speziali­
tät gemäß Artikel 67 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/1143 wird 
nach dem Muster in Anhang XIV der vorliegenden Verordnung erstellt. 
Die übermittelten Informationen können von der Kommission in ihr 
digitales System gemäß Artikel 58 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) 2024/1143 eingepflegt werden. 

(3) Die Mitgliedstaaten können die nationale Phase des Löschungs­
verfahrens von sich aus einleiten. In diesem Fall müssen die in Absatz 1 
Unterabsatz 1 Buchstaben c und e genannten Angaben nicht gemacht 
werden. 

(4) Im Falle einer Löschung auf Initiative der Kommission beginnt 
das Verfahren direkt mit der Unionsphase. Die Kommission veröffent­
licht im Einklang mit Artikel 59 Absatz 4 der Verordnung 
(EU) 2024/1143 ihren eigenen Vorschlag auf Löschung, der die in 
Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Elemente enthalten muss, 
für mögliche Einsprüche. 

(5) Ein Antrag auf Löschung der Eintragung einer garantiert tradi­
tionellen Spezialität gemäß Artikel 67 Absatz 2 der Verordnung 
(EU) 2024/1143 ist von einem von den Erzeugern beauftragten Bevoll­
mächtigten einzureichen. 

(6) Ein bei der Kommission eingereichter Antrag auf Löschung ge­
mäß Artikel 67 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2024/1143 muss Fol­
gendes enthalten: 

a) den eingetragenen Namen, dessen Löschung beantragt wird; 

b) die Angabe, dass die Löschung gemäß Artikel 67 Absatz 2 der 
Verordnung (EU) 2024/1143 beantragt wird; 

c) im Falle eines Antrags eines Mitgliedstaats bei der Kommission den 
Namen des Mitgliedstaats, die Erklärung gemäß Artikel 57 Absatz 1 
Buchstabe a der Verordnung (EU) 2024/1143 und die Angabe, dass 
die Löschung der Eintragung von den Erzeugern des unter dem 
eingetragenen Namen vermarkteten Erzeugnisses beantragt wird; 

d) im Falle eines Antrags einer Drittlandsbehörde bei der Kommission 
den Namen der Drittlandsbehörde und die Angabe, dass die Erzeu­
ger des unter dem eingetragenen Namen vermarkteten Erzeugnisses 
die Löschung der Eintragung beantragen, sowie eine Begründung, 
aus der hervorgeht, dass der Antrag dem Wunsch aller Erzeuger des 
Erzeugnisses entspricht; 

e) im Falle eines Antrags, den die in dem Drittland niedergelassenen 
oder ansässigen Erzeuger des unter dem eingetragenen Namen ver­
markteten Erzeugnisses direkt bei der Kommission stellen, den Na­
men des von den antragstellenden Erzeugern beauftragten Bevoll­
mächtigten, seine Vollmacht und eine Begründung, aus der hervor­
geht, dass der Antrag dem Wunsch aller Erzeuger des Erzeugnisses 
entspricht; 

f) die Erzeugnisklasse gemäß Anhang XVIII der vorliegenden Verord­
nung; 

g) eine Darlegung der Gründe für die Löschung zu Informationszwe­
cken. 

Die Kontaktdaten der Behörde des Mitgliedstaats oder Drittlands oder 
des Bevollmächtigten der Erzeuger gemäß Unterabsatz 1 Buchstaben c, 
d und e werden getrennt übermittelt. Die Kontaktdaten dieser Behörden 
oder Bevollmächtigten werden nicht als Teil des Antrags auf Löschung 
veröffentlicht. Ihre Namen werden jedoch veröffentlicht. 
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(7) Ein Antrag auf Löschung der Eintragung einer garantiert tradi­
tionellen Spezialität gemäß Artikel 67 Absatz 2 der Verordnung 
(EU) 2024/1143 wird nach dem Muster in Anhang XV der vorliegen­
den Verordnung erstellt. Die übermittelten Informationen können von 
der Kommission in ihr digitales System gemäß Artikel 58 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) 2024/1143 eingepflegt werden. 

(8) Die gemäß Artikel 59 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2024/1143 
zu veröffentlichenden Informationen müssen einen ordnungsgemäß aus­
gefüllten Antrag auf Löschung gemäß Absatz 1 oder 6 des vorliegen­
den Artikels enthalten. 

Artikel 31 

Formale Prüfung von Anträgen auf Löschung 

(1) Die Kommission prüft gemäß Artikel 59 der Verordnung 
(EU) 2024/1143, ob ein Antrag auf Löschung der Eintragung einer 
garantiert traditionellen Spezialität vollständig ist und ob er gemäß 
Artikel 56 Absatz 3, Artikel 57 Absatz 2 und Artikel 58 der Verord­
nung (EU) 2024/1143 sowie gemäß Artikel 35 der vorliegenden Ver­
ordnung eingereicht wurde. 

(2) Ein Antrag auf Löschung der Eintragung einer garantiert tradi­
tionellen Spezialität gilt als vollständig, wenn er alle in Artikel 30 
Absatz 1 oder 6 genannten Elemente enthält und mit Artikel 30 Ab­
satz 2 oder 7 im Einklang steht. 

(3) Ein Antrag auf Löschung der Eintragung einer garantiert tradi­
tionellen Spezialität, der die in Absatz 1 genannten Anforderungen 
nicht erfüllt, gilt als nicht eingereicht. Die Kommission unterrichtet 
die antragstellende Stelle entsprechend. 

Artikel 32 

Unionsregister der garantiert traditionellen Spezialitäten 

(1) Das Unionsregister der garantiert traditionellen Spezialitäten ge­
mäß Artikel 65 der Verordnung (EU) 2024/1143 wird als digitales 
System eingerichtet, das die technische Speicherung aller Einträge zu 
garantiert traditionellen Spezialitäten, einschließlich Anträgen auf Ein­
tragung, Änderung und Löschung, Ablehnungen, Veröffentlichungen 
für mögliche Einsprüche, Eintragungen und Genehmigungen von Än­
derungen und Löschungen, sowie den öffentlichen Zugang dazu ermög­
licht. Die Kommission ist Eigentümerin dieses Registers. Das digitale 
System wird von der Kommission gehostet und verwaltet. 

(2) Die folgenden Daten werden, falls relevant, im in Absatz 1 ge­
nannten Register erfasst: 

a) der oder die eingetragene(n) Name(n) des Erzeugnisses in Original­
schrift, gegebenenfalls einschließlich seiner oder ihrer Transkriptio­
nen oder Transliterationen in lateinischen Buchstaben. Mehrere Na­
men, Transkriptionen und Transliterationen werden als alternative 
Namen erfasst und durch ein Leerzeichen, einen Schrägstrich und 
ein zweites Leerzeichen getrennt; 

b) die Klassifizierung des Erzeugnisses gemäß Anhang XVIII; 

c) das Datum der Einreichung des Antrags bei der Kommission; 
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d) das Datum der Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 
Union; 

e) die elektronische Fundstelle der Veröffentlichung des Antrags im 
Amtsblatt der Europäischen Union; 

f) das Datum der Eintragung; 

g) die elektronische Fundstelle des Rechtsakts zur Eintragung des Na­
mens; 

h) die Angabe des Ursprungslands/der Ursprungsländer des Antrags; 

i) das Aktenzeichen; 

j) Name und Anschrift der Kontrollbehörden bei einem Antrag mit 
Ursprung in einem Drittland. 

(3) Genehmigt die Kommission eine Änderung einer Produktspezi­
fikation, so werden die in Absatz 2 aufgelisteten Daten über die Än­
derung mit Wirkung ab dem Datum, an dem die Änderung in der 
Union gilt, entsprechend erfasst. Die elektronische Fundstelle der Ver­
öffentlichung von Verordnungen zur Genehmigung einer Änderung im 
Amtsblatt der Europäischen Union wird erfasst. 

(4) Wurde die Eintragung einer garantiert traditionellen Spezialität 
gelöscht, so wird im Unionsregister der garantiert traditionellen Spezia­
litäten der Name ab dem Tag des Inkrafttretens des betreffenden Durch­
führungsrechtsakts als gelöscht ausgewiesen. In diesem Register muss 
der Nachweis über die Löschung, einschließlich der elektronischen 
Fundstelle der Entscheidung zur Löschung, beibehalten werden. 

(5) Geht bei der Kommission ein Antrag auf Eintragung oder auf 
Genehmigung einer Änderung oder ein Antrag auf Löschung ein, so 
werden der Name, das Aktenzeichen, die Erzeugnisklasse, das Ur­
sprungsland, die Antragsart, das Datum und der Status des eingegan­
genen Antrags im Unionsregister der garantiert traditionellen Speziali­
täten erfasst. Das Datum der Veröffentlichung und die elektronische 
Fundstelle dieser Veröffentlichung werden ebenfalls erfasst, sobald 
der Antrag im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht wurde. 
Im Unionsregister der garantiert traditionellen Spezialitäten werden 
Aufzeichnungen über die Beschlüsse zur Ablehnung von Anträgen, 
einschließlich der elektronischen Fundstelle der Ablehnungsentschei­
dung, geführt. 

(6) Die in den Absätzen 2 bis 5 genannten Daten verbleiben im 
Unionsregister der garantiert traditionellen Spezialitäten. 

Artikel 33 

Bescheinigung der Einhaltung 

(1) Wendet ein Mitgliedstaat ein Bescheinigungssystem gemäß Ar­
tikel 77 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2024/1143 an, so 
kann die Bescheinigung der Einhaltung der Produktspezifikation gemäß 
dem genannten Artikel in elektronischer Form ausgestellt werden. Sie 
kann auf einer Webseite zur Verfügung gestellt werden, auf die der 
Wirtschaftsbeteiligte zugreifen und von der er die Bescheinigung he­
runterladen kann. Die Bescheinigung muss das Datum der Ausstellung 
enthalten und in lateinischen Buchstaben verfasst oder mit einer Tran­
skription oder Transliteration in lateinischen Buchstaben versehen sein. 
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Wendet ein Mitgliedstaat ein System mit Listen der zugelassenen Wirt­
schaftsbeteiligten gemäß Artikel 77 Absatz 1 Buchstabe b der Verord­
nung (EU) 2024/1143 an, so muss der Auszug aus der Liste (im Fol­
genden „Liste“) gemäß dem genannten Artikel in elektronischer Form 
auf einer Website zur Verfügung gestellt werden, auf die der Wirt­
schaftsbeteiligte zugreifen und von der er einen amtlichen Auszug 
aus der Liste herunterladen kann. In der Liste ist das Datum anzugeben, 
an dem sie aufgestellt wurde. Die Liste muss in lateinischen Buch­
staben abgefasst oder mit einer Transkription oder Transliteration in 
lateinischen Buchstaben versehen sein. 

(2) Die Bescheinigung und die Liste gemäß Absatz 1 müssen min­
destens die folgenden Angaben enthalten: 

a) den Namen der garantiert traditionellen Spezialität; 

b) eine Seriennummer zur Identifizierung des Wirtschaftsbeteiligten im 
System; 

c) den Namen und die Kontaktdaten des Wirtschaftsbeteiligten; 

d) den Namen und die Kontaktdaten der beauftragten Stelle oder der 
natürlichen Person, der bestimmte Aufgaben der amtlichen Kon­
trolle übertragen wurden, oder der für die Liste verantwortlichen 
Behörde; 

e) die Tätigkeit des Wirtschaftsbeteiligten, für die er die Bescheinigung 
erhält bzw. in die Liste aufgenommen wird, d. h. „Herstellung“, 
„Verarbeitung“, „Abfüllung (Verpackung)“ und/oder „Sonstiges“ 
(von der die Bescheinigung ausstellenden Behörde anzugeben); 

f) das Ausstellungsdatum der Bescheinigung oder das Erstellungs­
datum der Liste; 

g) die Unterschrift, das Siegel oder das Zeichen der beauftragten Stelle 
oder der für die Aufnahme in die Liste zuständigen Behörde, was 
auch in elektronischer Form sein kann; 

h) die Klassifizierung des Erzeugnisses gemäß dem Unionsregister der 
garantiert traditionellen Spezialitäten. 

(3) Zur Erleichterung des freien Verkehrs innerhalb der Union kön­
nen die Behörden und Stellen, die die Bescheinigung ausstellen und die 
Aufnahme in die Liste gemäß Absatz 1 vornehmen, das Muster in 
Anhang XVI verwenden. 

(4) Bei Erzeugnissen aus Drittländern legt ein Wirtschaftsbeteiligter, 
dessen Erzeugnis mit einer eingetragenen garantiert traditionellen Spe­
zialität in die Union eingeführt wird, dem Einführer des Erzeugnisses in 
der Union auf Verlangen einen von der nationalen Kontrollstelle oder 
Zertifizierungsstelle des betreffenden Drittlands ausgestellten Nachweis 
darüber vor, dass er als Wirtschaftsbeteiligter für ein Erzeugnis mit der 
betreffenden garantiert traditionellen Spezialität zertifiziert ist. 

Der Zertifizierungsnachweis gemäß Unterabsatz 1 kann eine Beschei­
nigung oder ein Nachweis über die Aufnahme in die Liste der zuge­
lassenen Wirtschaftsbeteiligten sein und direkt von der vorgenannten 
nationalen Kontrollstelle oder Zertifizierungsstelle vorgelegt werden. 
Der Zertifizierungsnachweis kann in Papierform oder in elektronischer 
Form erstellt werden. Er muss in einer Amtssprache der Union abge­
fasst sein oder es muss eine Übersetzung in eine Amtssprache der 
Union beiliegen, deren Schriftzeichen in dem Mitgliedstaat oder den 
Mitgliedstaaten, in dem bzw. denen das Erzeugnis in Verkehr gebracht 
wird, leicht verstanden bzw. gelesen werden können. An dem Tag, an 
dem der Nachweis dem Einführer vorgelegt wird, darf er nach den 
Rechtsvorschriften des Drittlands nicht abgelaufen sein. 
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(5) Der Einführer legt den Zertifizierungsnachweis gemäß Absatz 4 
auf Verlangen den Zollbehörden oder anderen Behörden in der Union 
vor, die für die Kontrolle der Verwendung garantiert traditioneller 
Spezialitäten bei Erzeugnissen, die zum zollrechtlich freien Verkehr 
in der Union angemeldet oder auf dem Unionsmarkt in Verkehr ge­
bracht werden, zuständig sind. Der Einführer kann den Zertifizierungs­
nachweis auch der Öffentlichkeit oder jeder Person zugänglich machen, 
die im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit einen entsprechenden Nachweis 
verlangt. 

KAPITEL V 

KENNZEICHNUNG 

Artikel 34 

Verwendung von Zeichen und Angaben 

(1) Die in Artikel 37 Absatz 2 und Artikel 70 Absatz 1 der Ver­
ordnung (EU) 2024/1143 genannten Unionszeichen werden gemäß An­
hang XVII der vorliegenden Verordnung dargestellt. 

(2) Werden die Unionszeichen, die Angaben oder die entsprechen­
den Abkürzungen gemäß den Artikeln 37 und 70 der Verordnung 
(EU) 2024/1143 bei der Kennzeichnung eines Erzeugnisses verwendet, 
so ist auch der eingetragene Name anzugeben. 

(3) Die Angaben „GESCHÜTZTE URSPRUNGSBEZEICHNUNG “, 
„GESCHÜTZTE GEOGRAFISCHE ANGABE“ und „GARANTIERT 
TRADITIONELLE SPEZIALITÄT “ in den Zeichen können in jeder 
Amtssprache der Europäischen Union gemäß Anhang XVII verwendet 
werden. 

KAPITEL VI 

MITTEILUNGEN 

Artikel 35 

Mitteilungen an die bzw. von der Kommission 

(1) Die für die Durchführung der Kapitel I, II und III der Verord­
nung (EU) 2024/1143 erforderlichen Unterlagen und Informationen 
werden der Kommission wie folgt übermittelt: 

a) von den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten über die in Ar­
tikel 14 Absatz 1 und Artikel 58 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) 2024/1143 genannten digitalen Systeme; 

b) von den zuständigen Behörden, Erzeugervereinigungen, natürlichen 
oder juristischen Personen, die in einem Drittland niedergelassen 
oder ansässig sind, per E-Mail unter Verwendung der Muster in 
den Anhängen I bis VIII und X bis XV dieser Verordnung. 

Für die Mitteilungen gemäß Unterabsatz 1 Buchstabe a dieses Absatzes 
gelten die Delegierte Verordnung (EU) 2017/1183 und die Durchfüh­
rungsverordnung (EU) 2017/1185. 

Die Kommission informiert die Mitgliedstaaten über Änderungen bei 
den in Artikel 14 Absatz 1 und Artikel 58 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) 2024/1143 genannten digitalen Systemen. 
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(2) Abweichend von Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a übermit­
teln die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten folgende Dokumente 
per E-Mail: 

a) die Einsprüche nach Artikel 9 Absatz 1 und Artikel 27 Absatz 1; 

b) die Mitteilung der Ergebnisse der Konsultationen gemäß Artikel 9 
Absatz 2 und Artikel 27 Absatz 2; 

c) den Löschungsantrag gemäß den Artikeln 14 und 30. 

(3) Die Kommission übermittelt den zuständigen Behörden der Mit­
gliedstaaten über das einschlägige digitale System gemäß Absatz 1 
Unterabsatz 1 Buchstabe a Informationen und stellt diese Informationen 
dort ein. 

Die Kommission übermittelt den zuständigen Behörden, Erzeugerver­
einigungen, natürlichen oder juristischen Personen, die in einem Dritt­
land niedergelassen oder ansässig sind, im Einklang mit Absatz 1 Un­
terabsatz 1 Buchstabe b und den zuständigen Behörden der Mitglied­
staaten im Einklang mit Absatz 2 Informationen per E-Mail. 

(4) Für amtliche Mitteilungen teilt jeder Mitgliedstaat der Kommis­
sion eine Kontaktstelle mit, wobei die Haus- und Postanschrift, eine 
Adresse einer Funktionsmailbox und die Telefonnummer der Dienst­
stelle anzugeben ist. Die Mitgliedstaaten halten diese Kontaktdaten stets 
auf dem neuesten Stand. Die Daten dürfen nur amtliche Funktionen und 
Dienststellen enthalten. Die Daten dürfen sich weder auf natürliche 
Personen beziehen noch personenbezogene Angaben enthalten. 

Die Kommission führt und bewahrt die vollständige Liste dieser Kon­
taktstellen auf; sie kann sie teilen, öffentlich zugänglich machen und in 
regelmäßigen Abständen ihren eigenen Dienststellen, anderen Organen 
und Einrichtungen der Union sowie allen in der Liste aufgeführten 
Kontaktstellen zur Verfügung stellen. Die Kommission kann verlangen, 
dass diese Daten von den Mitgliedstaaten über die in Artikel 14 Ab­
satz 1 und Artikel 58 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/1143 ge­
nannten digitalen Systeme übermittelt werden. 

Artikel 36 

Einreichung und Eingang von Mitteilungen 

(1) Die Mitteilungen und Einreichungen gemäß Artikel 35 gelten als 
an dem Tag erfolgt, an dem sie bei der Kommission eingehen. 

(2) Die Kommission bestätigt den zuständigen Behörden der Mit­
gliedstaaten über das digitale System gemäß Artikel 35 Absatz 1 Unter­
absatz 1 Buchstabe a den Eingang aller Mitteilungen und Unterlagen, 
die über dieses digitale System übermittelt wurden. 

Die Kommission weist jedem neuen Antrag auf Eintragung, jedem 
Antrag auf Genehmigung einer Unionsänderung der Produktspezifika­
tion einer geografischen Angabe, jedem Antrag auf Genehmigung einer 
Änderung der Produktspezifikation einer garantiert traditionellen Spe­
zialität, jeder Mitteilung über genehmigte Standardänderungen und je­
der Mitteilung über genehmigte vorübergehende Änderungen ein Ak­
tenzeichen zu. 

Die Eingangsbestätigung muss mindestens die folgenden Angaben ent­
halten: 

a) das Aktenzeichen; 
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b) den betreffenden Namen des Erzeugnisses; 

c) das Eingangsdatum. 

Informationen und Bemerkungen zu den Mitteilungen und Einreichun­
gen gemäß Unterabsatz 1 werden von der Kommission über das digi­
tale System gemäß Artikel 35 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a 
mitgeteilt und zur Verfügung gestellt. 

(3) Die Kommission bestätigt den Eingang aller per E-Mail einge­
gangenen Mitteilungen und übermittelten Dateien per E-Mail. 

Die Kommission weist jedem neuen Antrag auf Eintragung, jedem 
Antrag auf Genehmigung einer Unionsänderung der Produktspezifika­
tion einer geografischen Angabe, jedem Antrag auf Genehmigung einer 
Änderung der Produktspezifikation einer garantiert traditionellen Spe­
zialität, jeder Mitteilung über genehmigte Standardänderungen, jeder 
Mitteilung über genehmigte vorübergehende Änderungen und jedem 
Antrag auf Löschung ein Aktenzeichen zu. 

Die Eingangsbestätigung muss mindestens die folgenden Angaben ent­
halten: 

a) das Aktenzeichen; 

b) den betreffenden Namen des Erzeugnisses; 

c) das Eingangsdatum. 

Informationen und Bemerkungen zu den Mitteilungen und Einreichun­
gen gemäß Unterabsatz 1 werden von der Kommission per E-Mail 
mitgeteilt und zur Verfügung gestellt. 

(4) Artikel 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/1183 und die 
Artikel 1 bis 5 der Durchführungsverordnung (EU) 2017/1185 gelten 
entsprechend für die Mitteilung und Einreichung von Informationen 
gemäß den Absätzen 1 und 2 des vorliegenden Artikels. 

Artikel 37 

Sprache 

Alle Unterlagen und Informationen, die der Kommission im Zusam­
menhang mit den Verfahren gemäß dieser Verordnung übermittelt wer­
den, müssen in einer der Amtssprachen der Union abgefasst sein. 

KAPITEL VII 

ÄNDERUNG DER DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2019/34 

Artikel 38 

Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2019/34 

Die Durchführungsverordnung (EU) 2019/34 wird wie folgt geändert: 

1. Der Titel erhält folgende Fassung: 

„Durchführungsverordnung (EU) 2019/34 der Kommission vom 
17. Oktober 2018 mit Durchführungsbestimmungen zur Verord­
nung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates hinsichtlich der Kontrollen in Bezug auf geschützte Ur­
sprungsbezeichnungen und geschützte geografische Angaben und 
Anträge auf Schutz, das Einspruchsverfahren sowie die Eintragung, 
Änderung und Löschung traditioneller Begriffe im Weinsektor“. 

▼B
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2. Artikel 1 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 1 

Gegenstand 

Diese Verordnung enthält Durchführungsbestimmungen zur Ver­
ordnung (EU) Nr. 1308/2013 in Bezug auf geschützte Ursprungs­
bezeichnungen und geschützte geografische Angaben im Weinsek­
tor hinsichtlich der Kontrollen und in Bezug auf traditionelle Be­
griffe im Weinsektor, die Folgendes betreffen: 

a) Anträge auf Schutz; 

b) das Einspruchsverfahren; 

c) die Eintragung; 

d) die Durchsetzung des Schutzes; 

e) die Änderung; 

f) die Löschung des Schutzes; 

g) Mitteilungen.“ 

3. Die Artikel 2 bis 14 werden gestrichen. 

4. Artikel 15 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 15 

Für die Überprüfung der Einhaltung der Produktspezifikation 
zuständige Behörden 

(1) Bei der Durchführung der in diesem Abschnitt vorgesehenen 
Kontrollen beachten die verantwortlichen zuständigen Behörden 
und beauftragten Stellen die Anforderungen der Verordnung 
(EU) 2017/625 des Europäischen Parlaments und des Rates (*) . 

(2) Für geschützte Ursprungsbezeichnungen und geschützte geo­
grafische Angaben, die sich auf ein geografisches Gebiet in einem 
Drittland beziehen, wird die jährliche Kontrolle der Einhaltung der 
Produktspezifikation auf der Stufe der Erzeugung und während 
oder nach der Aufmachung des Weins vorgenommen durch 

a) eine oder mehrere vom Drittland benannte Behörden oder 

b) eine oder mehrere Zertifizierungsstellen. 

(3) Die in Artikel 116a Absatz 3 der Verordnung (EU) 
Nr. 1308/2013 genannten beauftragten Stellen und die in Absatz 2 
Buchstabe b des vorliegenden Artikels genannte(n) Zertifizierungs­
stelle(n) müssen je nach übertragener Aufgabe die Voraussetzun­
gen einer der folgenden Normen erfüllen und nach dieser Norm 
akkreditiert sein: 

a) Norm EN ISO/IEC 17065 ‚Konformitätsbewertung — Anforde­
rungen an Stellen, die Produkte, Prozesse und Dienstleistungen 
zertifizieren‘; 

b) Norm EN ISO/IEC 17020 ‚Konformitätsbewertung — Anforde­
rungen an den Betrieb verschiedener Typen von Stellen, die 
Inspektionen durchführen‘. 

▼B



 

02025R0026 — DE — 15.01.2025 — 000.001 — 33 

(4) Wenn die Behörde gemäß Artikel 116a Absatz 2 der Ver­
ordnung (EU) Nr. 1308/2013 und die Behörde(n) gemäß Absatz 2 
Buchstabe a des vorliegenden Artikels die Einhaltung der Produkt­
spezifikation überprüfen, müssen sie angemessene Garantien für 
Objektivität und Unparteilichkeit bieten und über qualifiziertes Per­
sonal und die erforderlichen Ressourcen zur Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben verfügen. 

(5) Die Mitgliedstaaten sind ermächtigt, zur Deckung der Kos­
ten für die Einrichtung und den Betrieb des Kontrollsystems von 
den Marktteilnehmern, die Kontrollen unterzogen werden, eine Ge­
bühr zu erheben. 

___________ 
(*) Verordnung (EU) 2017/625 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 15. März 2017 über amtliche Kontrollen und 
andere amtliche Tätigkeiten zur Gewährleistung der Anwen­
dung des Lebens- und Futtermittelrechts und der Vorschriften 
über Tiergesundheit und Tierschutz, Pflanzengesundheit und 
Pflanzenschutzmittel, zur Änderung der Verordnungen (EG) 
Nr. 999/2001, (EG) Nr. 396/2005, (EG) Nr. 1069/2009, (EG) 
Nr. 1107/2009, (EU) Nr. 1151/2012, (EU) Nr. 652/2014, 
(EU) 2016/429 und (EU) 2016/2031 des Europäischen Par­
laments und des Rates, der Verordnungen (EG) Nr. 1/2005 
und (EG) Nr. 1099/2009 des Rates sowie der Richt­
linien 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG 
und 2008/120/EG des Rates und zur Aufhebung der Verord­
nungen (EG) Nr. 854/2004 und (EG) Nr. 882/2004 des Euro­
päischen Parlaments und des Rates, der Richt­
linien 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EEG, 
96/23/EG, 96/93/EG und 97/78/EG des Rates und des Be­
schlusses 92/438/EWG des Rates (Verordnung über amtliche 
Kontrollen) (ABl. L 95 vom 7.4.2017, S. 1, ELI: http://data. 
europa.eu/eli/reg/2017/625/oj. “ 

5. Artikel 16 wird gestrichen. 

6. Artikel 17 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 17 

Mitteilungen zwischen Mitgliedstaaten und der Kommission 

Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission die Angaben zur 
zuständigen Behörde gemäß Artikel 116a Absatz 2 der Verordnung 
(EU) Nr. 1308/2013, einschließlich zu den Behörden gemäß Arti­
kel 42 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/1143 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (*) und gegebenenfalls den beauftragten 
Stellen gemäß Artikel 116a Absatz 3 der Verordnung (EU) 
Nr. 1308/2013. Die Kommission veröffentlicht die Namen und 
Anschriften der zuständigen Behörde(n) oder beauftragten Stellen. 

___________ 
(*) Verordnung (EU) 2024/1143 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 11. April 2024 über geografische Angaben für 
Wein, Spirituosen und landwirtschaftliche Erzeugnisse und über 
garantiert traditionelle Spezialitäten und fakultative Qualitäts­
angaben für landwirtschaftliche Erzeugnisse sowie zur Änderung 
der Verordnungen (EU) Nr. 1308/2013, (EU) 2019/787 und 
(EU) 2019/1753 und zur Aufhebung der Verordnung (EU) 
Nr. 1151/2012 (ABl. L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data. 
europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj. “ 

▼B
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7. Artikel 19 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 erhält der einleitende Satz folgende Fassung: 

„Die von der zuständigen Behörde oder den beauftragten Stellen 
gemäß Artikel 116a Absatz 3 der Verordnung (EU) 
Nr. 1308/2013 durchgeführte jährliche Kontrolle umfasst Fol­
gendes:“. 

b) Absatz 7 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Die zuständigen Behörden oder die beauftragten Stellen ver­
schiedener Mitgliedstaaten, die für die Durchführung von Kon­
trollen bei einer geschützten Ursprungsbezeichnung oder einer 
geschützten geografischen Angabe verantwortlich sind, arbeiten 
zusammen, um insbesondere sicherzustellen, dass die Marktteil­
nehmer, die in einem anderen Mitgliedstaat als demjenigen nie­
dergelassen sind, in dem die Herstellung des Weines mit dem 
als geschützte Ursprungsbezeichnung oder geschützte geogra­
fische Angabe eingetragenen Namen erfolgt, in Bezug auf die 
Aufmachungsanforderungen die Kontrollverpflichtungen der 
betreffenden Produktspezifikation einhalten.“ 

c) Absatz 8 erhält folgende Fassung: 

„(8) Die Absätze 1 bis 5 gelten für Weine, denen ein über­
gangsweiser nationaler Schutz gemäß Artikel 11 der Verord­
nung (EU) 2024/1143 gewährt wird.“ 

8. Artikel 30 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 1 und 2 werden gestrichen. 

b) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Die Mitgliedstaaten, die zuständigen Behörden und re­
präsentativen Berufsorganisationen von Drittländern sowie na­
türliche oder juristische Personen, die im Rahmen dieser Ver­
ordnung ein berechtigtes Interesse haben, können sich über die 
in Anhang XII Teil B angegebene E-Mail-Adresse an die Kom­
mission wenden, um Informationen über die Kommunikations­
formen und darüber zu erhalten, wie die zur Durchführung des 
Kapitels III erforderlichen Informationen zur Verfügung zu stel­
len sind.“ 

9. Artikel 31 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird gestrichen. 

b) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Artikel 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/1183 
und die Artikel 1 bis 5 der Durchführungsverordnung 
(EU) 2017/1185 gelten entsprechend für die Mitteilung und 
Bereitstellung von Informationen gemäß Absatz 1 des vorlie­
genden Artikels.“ 

10. Artikel 32 wird gestrichen. 

11. Artikel 33 Absatz 1 wird gestrichen. 

12. Die Anhänge I bis VII und Anhang XII Teil A werden gestrichen. 

▼B
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KAPITEL VIII 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 39 

Aufhebungen 

Die Durchführungsverordnungen (EU) Nr. 668/2014 und 
(EU) 2021/1236 werden aufgehoben. 

Artikel 40 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmit­
telbar in jedem Mitgliedstaat. 

▼B
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ANHANG I 

TEIL I 

EINZIGES DOKUMENT 

Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben für landwirtschaftliche 
Erzeugnisse 

1. Name(n) [der geschützten Ursprungsbezeichnung (►C2 g.U. ◄) oder 
geschützten geografischen Angabe (►C2 g.g.A. ◄)] 

… 

[Den bzw. die für die Eintragung vorgeschlagenen Namen oder im Fall 
eines Antrags auf Genehmigung einer Unionsänderung einer Produktspezi­
fikation oder einer Veröffentlichung gemäß Artikel 4 Absatz 6 der Dele­
gierten Verordnung (EU) 2025/27 oder Artikel 5 der Durchführungsver­
ordnung (EU) 2025/26 den bzw. die eingetragenen Namen einfügen. Im 
Fall eines Antrags auf Genehmigung einer Änderung der Produktspezifika­
tion zur Änderung des Namens, den/die neuen Namen angeben.] 

2. Art der geografischen Angabe 

[Zutreffendes Kästchen ankreuzen] ►C2 g.U. ◄ □ ►C2 g.g.A. ◄ □ 

3. Drittland, zu dem das abgegrenzte geografische Gebiet gehört 

… 

4. Beschreibung des landwirtschaftlichen Erzeugnisses 

4.1. Klassifizierung des landwirtschaftlichen Erzeugnisses mit Position und 
Code der Kombinierten Nomenklatur gemäß Artikel 6 Absatz 1 der Ver­
ordnung (EU) 2024/1143 

… 

4.2. Beschreibung des landwirtschaftlichen Erzeugnisses, für das der eingetra­
gene Name gilt 

… 

[Wichtigste Punkte gemäß Artikel 49 Absatz 1 Buchstabe b der Verord­
nung (EU) 2024/1143. Das Erzeugnis ist anhand der zur Beschreibung 
dieses Erzeugnisses üblichen Definitionen und Normen zu identifizieren. 
Bei der Beschreibung des Erzeugnisses, für das in Artikel 18 der Durch­
führungsverordnung (EU) 2025/26 besondere Vorschriften festgelegt sind, 
wird vorrangig auf dessen Merkmale und besondere Eigenschaften einge­
gangen, wobei Maßeinheiten und gängige oder technische Begriffe verwen­
det werden, ohne jedoch technische Eigenschaften, die allen Erzeugnissen 
dieser Art eigen sind, oder die verbindlichen Rechtsvorschriften für alle 
Erzeugnisse dieser Art zu nennen.] 

4.3. Ausnahmeregelungen bezüglich der Beschaffung von Futtermitteln (nur für 
Erzeugnisse tierischen Ursprungs mit einer geschützten geografischen An­
gabe) und Ausnahmeregelungen bezüglich der Beschaffung von Rohstoffen 
(nur für Verarbeitungserzeugnisse mit einer geschützten geografischen An­
gabe) 

… 

[Für ►C2 g.U. ◄: Dürfen Futtermittel verwendet werden, die nicht aus 
dem Gebiet stammen, sind diese Ausnahmen ausführlich zu beschreiben 
und zu begründen. Diese Ausnahmen müssen mit Artikel 47 Absätze 1 
und 2 der Verordnung (EU) 2024/1143 im Einklang stehen. Falls unzutref­
fend, frei lassen. 

Für ►C2 g.g.A. ◄: Sämtliche Einschränkungen in Bezug auf den Ur­
sprung der Rohstoffe aufführen. Begründung jeglicher Einschränkungen 
gemäß Artikel 47 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2024/1143 im Hinblick 
auf den Zusammenhang gemäß Artikel 49 Absatz 1 Buchstabe f Ziffer ii 
der genannten Verordnung. Falls unzutreffend, frei lassen.] 

▼B
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4.4. Besondere Erzeugungsschritte, die in dem abgegrenzten geografischen Ge­
biet erfolgen müssen 

… 

[Für ►C2 g.g.A. ◄: Angabe der spezifischen Schritte, die in dem abge­
grenzten geografischen Gebiet erfolgen müssen, und Begründung etwaiger 
Einschränkungen. Entspricht die Einschränkung einer Einschränkung in 
Bezug auf den Ursprung der Rohstoffe, ist eine Begründung im Hinblick 
auf den Zusammenhang gemäß Artikel 49 Absatz 1 Buchstabe f Ziffer ii der 
Verordnung (EU) 2024/1143 erforderlich. Falls unzutreffend, frei lassen.] 

4.5. Besondere Vorschriften für Vorgänge wie Verpacken, Schneiden, Reiben 
usw. des landwirtschaftlichen Erzeugnisses mit dem eingetragenen Namen 

… 

[Es sind nur produktspezifische Vorschriften und keine allgemein anwend­
baren Vorschriften aufzunehmen. Falls unzutreffend, frei lassen. Bei Ein­
schränkungen, die sich aufgrund der Anforderungen an die Aufmachung 
und anderer Anforderungen ergeben, ist eine Zusammenfassung der in der 
Produktspezifikation angegebenen produktspezifischen Begründung einzufü­
gen.] 

4.6. Besondere Vorschriften für die Kennzeichnung des landwirtschaftlichen Er­
zeugnisses mit dem eingetragenen Namen 

… 

[Es sind nur produktspezifische Vorschriften und keine allgemein anwend­
baren Vorschriften aufzunehmen. Falls unzutreffend, frei lassen. Bei Ein­
schränkungen, die sich aufgrund der Anforderungen an die Kennzeichnung 
ergeben, ist eine Zusammenfassung der in der Produktspezifikation ange­
gebenen produktspezifischen Begründung einzufügen.] 

5. Kurzbeschreibung der Abgrenzung des geografischen Gebiets 

[Gegebenenfalls Karte des Gebiets einfügen] 

… 

6. Zusammenhang mit dem geografischen Gebiet 

… 

[Für ►C2 g.U. ◄: eine Zusammenfassung des Zusammenhangs zwischen 
der Qualität oder den Eigenschaften des Erzeugnisses und dem geogra­
fischen Gebiet gemäß der Produktspezifikation. 

Für ►C2 g.g.A. ◄: eine Zusammenfassung des Zusammenhangs zwischen 
einer bestimmten Qualität, dem Ansehen oder einer anderen Eigenschaft 
des Erzeugnisses und seinem geografischen Ursprung gemäß der Produkt­
spezifikation. 

Explizite Angabe des jeweiligen Faktors (Ansehen, bestimmte Qualität, 
andere Eigenschaften des landwirtschaftlichen Erzeugnisses), auf dem der 
Zusammenhang beruht, und ausschließlich Informationen zu den entspre­
chenden Faktoren, einschließlich gegebenenfalls Elemente der Beschrei­
bung des Erzeugnisses oder des Herstellungsverfahrens, die diesen Zusam­
menhang begründen.] 

Fundstelle der Veröffentlichung im Drittland der Produktspezifikation für 
die dort geschützte geografische Angabe gemäß Artikel 13 Absatz 2 Buch­
stabe a der Verordnung (EU) 2024/1143: 

… 

[Einen einfachen Verweis und keinen Hyperlink einfügen] 

Anlagen 

1. Die Produktspezifikation. 

2. Die in Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe c der Verordnung (EU) 2024/1143 
genannten Begleitdokumente. 

▼B
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3. Rechtlicher Nachweis des Schutzes der geografischen Angabe in ihrem Ur­
sprungsland. 

4. Die Vollmacht, wenn der Antragsteller durch einen Bevollmächtigten ver­
treten wird. 

TEIL II 

EINZIGES DOKUMENT 

Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben für Wein 

1. Name(n) [der geschützten Ursprungsbezeichnung (►C2 g.U. ◄) oder 
geschützten geografischen Angabe (►C2 g.g.A. ◄)] 

… 

[Den bzw. die für die Eintragung vorgeschlagenen Namen oder im Fall 
eines Antrags auf Genehmigung einer Unionsänderung einer Produktspezi­
fikation oder einer Veröffentlichung gemäß Artikel 4 Absatz 6 der Dele­
gierten Verordnung (EU) 2025/27 oder Artikel 5 der Durchführungsver­
ordnung (EU) 2025/26 den bzw. die eingetragenen Namen einfügen. Im 
Fall eines Antrags auf Genehmigung einer Änderung der Produktspezifika­
tion zur Änderung des Namens, den/die neuen Namen angeben.] 

2. Art der geografischen Angabe 

[Zutreffendes Kästchen ankreuzen] ►C2 g.U. ◄ □ ►C2 g.g.A. ◄ □ 

3. Drittland, zu dem das abgegrenzte geografische Gebiet gehört 

… 

4. Klassifizierung des Weins mit Position und Code der Kombinierten 
Nomenklatur gemäß Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) 2024/1143 

… 

5. Kategorien von Weinbauerzeugnissen gemäß Anhang VII Teil II der 
Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 

… 

6. Beschreibung des Weins/der Weine 

6.1. Organoleptische Eigenschaften 

Aussehen 

Geruch 

Geschmack 

… 

6.2. Analysemerkmale 

… 

Maximaler Gesamtalkoholgehalt (in % vol) 

Minimaler vorhandener Alkoholgehalt (in % vol) 

Mindestgesamtsäure 

Maximaler Gehalt an flüchtiger Säure (in Milliä­
quivalent pro Liter) 

Höchstgehalt an Schwefeldioxid (in Milligramm 
pro Liter) 

… 

[Für jede Kategorie von Weinbauerzeugnissen ist eine Beschreibung des 
Weins/der Weine aufzunehmen. Für andere Weinfarben (z. B. Weiß-, Rot-, 
Roséwein) oder für besondere Arten von Wein können auch zusätzliche 
Beschreibungen aufgenommen werden.] 

▼B
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7. Weinbereitungsverfahren 

7.1. Spezifische önologische Verfahren zur Bereitung des Weins/der Weine, ein­
schlägige Einschränkungen für die Weinbereitung [Falls unzutreffend, frei 
lassen] 

… 

7.2. Höchstertrag pro Hektar 

… 

8. Angabe der Keltertraubensorte oder -sorten, aus der bzw. denen der 
Wein/die Weine gewonnen wird bzw. werden 

… 

9. Kurzbeschreibung der Abgrenzung des geografischen Gebiets 

… 

[Gegebenenfalls Karte des Gebiets einfügen] 

10. Zusammenhang mit dem geografischen Gebiet 

… 

[Für ►C2 g.U. ◄: eine Zusammenfassung des Zusammenhangs zwischen 
der Qualität oder den Eigenschaften des Weins und dem geografischen 
Gebiet gemäß der Produktspezifikation. 

Für ►C2 g.g.A. ◄: der Zusammenhang zwischen einer bestimmten Qua­
lität, dem Ansehen oder einer anderen Eigenschaft des Erzeugnisses und 
seinem geografischen Ursprung. 

Explizite Angabe des jeweiligen Faktors (bestimmte Qualität, Ansehen, 
andere Eigenschaften des Weins), auf dem der Zusammenhang beruht, 
und ausschließlich Informationen zu den entsprechenden Faktoren, ein­
schließlich gegebenenfalls Elemente der Beschreibung des Erzeugnisses 
oder des Herstellungsverfahrens, die diesen Zusammenhang begründen.] 

11. Weitere geltende Anforderungen 

Besondere Vorschriften für die Aufmachung, Kennzeichnung und sonstige 
wesentliche Anforderungen an den Wein, auf den sich der eingetragene 
Name bezieht 

… 

[Es sind nur produktspezifische Vorschriften und keine allgemein anwend­
baren Vorschriften aufzunehmen. Falls unzutreffend, frei lassen. 

Bei Einschränkungen ist eine Zusammenfassung der in der Produktspezifi­
kation angegebenen produktspezifischen Begründung einzufügen. 

Bei Ausnahmen hinsichtlich der Erzeugung in dem abgegrenzten geogra­
fischen Gebiet sind die genauen Orte anzugeben, in denen das Erzeugnis zu 
Wein verarbeitet werden darf und Einstufung nach Artikel 5 Absatz 1 der 
Delegierten Verordnung (EU) 2019/33 der Kommission ( 1 ).] 

Fundstelle der Veröffentlichung im Drittland der Produktspezifikation für 
die dort geschützte geografische Angabe gemäß Artikel 13 Absatz 2 Buch­
stabe a der Verordnung (EU) 2024/1143: 

… 

[Einen einfachen Verweis und keinen Hyperlink einfügen] 

▼B 

( 1 ) Delegierte Verordnung (EU) 2019/33 der Kommission vom 17. Oktober 2018 zur Er­
gänzung der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates in Bezug auf Anträge auf Schutz von Ursprungsbezeichnungen, geografischen 
Angaben und traditionellen Begriffen im Weinsektor, das Einspruchsverfahren, Ein­
schränkungen der Verwendung, Änderungen der Produktspezifikationen, die Löschung 
des Schutzes sowie die Kennzeichnung und Aufmachung (ABl. L 9 vom 11.1.2019, 
S. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/33/oj).
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Anlagen 

1. Die Produktspezifikation. 

2. Die in Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe c der Verordnung (EU) 2024/1143 
genannten Begleitdokumente. 

3. Rechtlicher Nachweis des Schutzes der geografischen Angabe in ihrem Ur­
sprungsland. 

4. Die Vollmacht, wenn der Antragsteller durch einen Bevollmächtigten ver­
treten wird. 

TEIL III 

EINZIGES DOKUMENT 

Geografische Angaben für Spirituosen 

1. Name(n) [der geografischen Angabe (►C2 g.A. ◄)] 

… 

[Den bzw. die für die Eintragung vorgeschlagenen Namen oder im Fall 
eines Antrags auf Genehmigung einer Unionsänderung einer Produktspezi­
fikation oder einer Veröffentlichung gemäß Artikel 4 Absatz 6 der Dele­
gierten Verordnung (EU) 2025/27 oder Artikel 5 der Durchführungsverord­
nung (EU) 2025/26 den bzw. die eingetragenen Namen einfügen. Im Fall 
eines Antrags auf Genehmigung einer Änderung der Produktspezifikation 
zur Änderung des Namens, den/die neuen Namen angeben.] 

2. Art der geografischen Angabe 

Geografische Angabe 

3. Drittland, zu dem das abgegrenzte geografische Gebiet gehört 

… 

4. Klassifizierung der Spirituose mit Position und Code der Kombinierten 
Nomenklatur gemäß Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) 2024/1143 

… 

5. Kategorie oder Kategorien gemäß Anhang I der Verordnung 
(EU) 2019/787, in welche die Spirituose fällt 

… 

[Kategorie der Spirituose gemäß Anhang I der Verordnung (EU) 2019/787 
oder der Begriff „Spirituose“ angeben, wenn das Erzeugnis in keine der 
Kategorien des genannten Anhangs fällt] 

6. Herstellungsverfahren 

… 

7. Beschreibung der Merkmale der Spirituose 

… 

[Gegebenenfalls einschließlich der Rohstoffe, aus denen sie hergestellt wird, 
sowie die wichtigsten physikalischen, chemischen oder organoleptischen 
Eigenschaften des Erzeugnisses und die besonderen Merkmale des Erzeug­
nisses im Vergleich zu anderen Spirituosen derselben Kategorie] 

8. Kurzbeschreibung der Abgrenzung des geografischen Gebiets 

… 

[Gegebenenfalls Karte des Gebiets einfügen] 

9. Besondere Vorschriften für die Aufmachung und Kennzeichnung der 
Spirituose mit dem eingetragenen Namen 

… 

[Es sind nur produktspezifische Vorschriften und keine allgemein anwend­
baren Vorschriften aufzunehmen. Falls unzutreffend, frei lassen. Bei Ein­
schränkungen ist eine Zusammenfassung der in der Produktspezifikation 
angegebenen produktspezifischen Begründung einzufügen.] 
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10. Zusammenhang mit dem geografischen Gebiet 

… 

[Eine Zusammenfassung des Zusammenhangs zwischen einer bestimmten 
Qualität, dem Ansehen oder einer anderen Eigenschaft der Spirituose und 
ihrem geografischen Ursprung gemäß der Produktspezifikation. 

Explizite Angabe des jeweiligen Faktors (bestimmte Qualität, Ansehen, an­
dere Eigenschaften der Spirituose), auf dem der Zusammenhang beruht, und 
ausschließlich Informationen zu den entsprechenden Faktoren, einschließlich 
gegebenenfalls Elemente der Beschreibung des Erzeugnisses oder des Her­
stellungsverfahrens, die diesen Zusammenhang begründen.] 

Fundstelle der Veröffentlichung im Drittland der Produktspezifikation für 
die dort geschützte geografische Angabe gemäß Artikel 13 Absatz 2 Buch­
stabe a der Verordnung (EU) 2024/1143: 

… 

[Einen einfachen Verweis und keinen Hyperlink einfügen] 

Anlagen 

1. Die Produktspezifikation. 

2. Die in Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe c der Verordnung (EU) 2024/1143 
genannten Begleitdokumente. 

3. Rechtlicher Nachweis des Schutzes der geografischen Angabe in ihrem Ur­
sprungsland. 

4. Die Vollmacht, wenn der Antragsteller durch einen Bevollmächtigten ver­
treten wird. 
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ANHANG II 

EINSPRUCH 

GEOGRAFISCHE ANGABE 

(Artikel 17 der Verordnung (EU) 2024/1143) 

Dies ist ein Einspruch gegen den 

□ Antrag auf Eintragung 

□ Antrag auf Genehmigung der Unionsänderung der Produktspezifikation 

□ Antrag auf Löschung 

von: 

1. Name des Erzeugnisses 

… 

[Gemäß der Veröffentlichung im Amtsblatt oder der Eintragung] 

2. Art der geografischen Angabe 

[Zutreffendes 
Kästchen an­
kreuzen] 

►C2 g.U. ◄ □ ►C2 g.g.A. ◄ □ ►C2 g.A. ◄ □ 

3. Sektor 

[Zutreffendes Kästchen ankreuzen] 

□ Landwirtschaftliche Erzeugnisse 

□ Wein 

□ Spirituosen 

4. Fundstelle der Veröffentlichung des Rechtsakts, gegen den Einspruch 
erhoben wird 

[Gemäß der Veröffentlichung im Amtsblatt] 

Amtsblattnummer: … 

Datum der Veröffentlichung im Amtsblatt ... 

5. Name des Einspruchsführers 

… 

[Mitgliedstaat, Drittland, in einem Drittland niedergelassene oder ansässige 
natürliche oder juristische Person] 

6. Kontaktdaten des Einspruchsführers 

Nationale Behörde oder Vereinigung/Organisation/Einzelperson: 

[Name der Kontaktperson: Anrede: … Vollständiger Name: …] 

[Bezeichnung der Dienststelle, der die Person angehört: …] 

[Anschrift: …] 

[Telefon: + …] 

[E-Mail-Adresse: ...] 
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7. Berechtigtes Interesse (für nationale Behörden nicht erforderlich) 

… 

[Erklärung, in der das berechtigte Interesse des Einspruchsführers darge­
legt wird. Bei Einsprüchen gegen einen Antrag auf Löschung ist eine Stel­
lungnahme zur Darlegung des weiteren geschäftlichen Interesses einer na­
türlichen oder juristischen Person an dem eingetragenen Namen vorzule­
gen.] 

8. Einspruchsgründe: 

[Zutreffenden Grund ankreuzen.] 

a) Die vorgeschlagene geografische Angabe entspricht nicht der Definition 
von Ursprungsbezeichnungen oder geografischen Angaben für landwirt­
schaftliche Erzeugnisse oder den Anforderungen der Verordnung 
(EU) 2024/1143. 
□ 

b) Die vorgeschlagene geografische Angabe entspricht nicht der Definition 
von Ursprungsbezeichnungen oder geografischen Angaben für Wein oder 
den Anforderungen gemäß Teil II Titel II Kapitel 1 Absatz 2 der Ver­
ordnung (EU) Nr. 1308/2013. 
□ 

c) Die vorgeschlagene geografische Angabe entspricht nicht der Definition 
von geografischen Angaben für Spirituosen oder den Anforderungen 
gemäß Kapitel III der Verordnung (EU) 2019/787. 
□ 

d) Die Eintragung der vorgeschlagenen geografischen Angabe widerspräche 
Artikel 28 der Verordnung (EU) 2024/1143 (der für die Eintragung vor­
geschlagene Name ist eine Gattungsbezeichnung). 
□ 

e) Die Eintragung des vorgeschlagenen Namens widerspräche Artikel 29 
der Verordnung (EU) 2024/1143 (ganz oder teilweise gleichlautender 
Name). 
□ 

f) Die Eintragung des vorgeschlagenen Namens widerspräche Artikel 30 
der Verordnung (EU) 2024/1143 (bestehender Markenname). 
□ 

g) Für Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben landwirtschaft­
licher Erzeugnisse widerspräche die Eintragung der vorgeschlagenen 
geografischen Angabe Artikel 48 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) 2024/1143 (Pflanzensorte oder Tierrasse). 
□ 

h) Die Eintragung der vorgeschlagenen geografischen Angabe würde sich 
nachteilig auf das Bestehen eines ganz oder teilweise gleichlautenden 
Namens oder einer Marke oder auf das Bestehen von Erzeugnissen aus­
wirken, die sich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Informationen 
gemäß Artikel 15 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2024/1143 seit min­
destens fünf Jahren rechtmäßig in Verkehr befinden. 
□ 

9. Einzelheiten des Einspruchs 

… 

[Angaben zur Untermauerung des Einspruchs, einschließlich Einzelheiten zu 
den Fakten, Argumente und Anmerkungen zur Stützung des Einspruchs. Es 
können Belege beigefügt werden.] 
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10. Liste der Belege 

… 

[Falls keine vorhanden, frei lassen] 

11. Für geeignete Konsultationen mit dem Antragsteller erforderliche Zu­
stimmungserklärung 

Zustimmung zur Ermächtigung der Kommission, alle personenbezogenen 
Daten, die im Einspruch enthalten sein können, weiterzuleiten. 
□ [Für Zustimmung Kästchen ankreuzen] 

Der Einspruch ist zu unterschreiben und mit Datum zu versehen. 
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ANHANG III 

MITTEILUNG DER ERGEBNISSE VON KONSULTATIONEN NACH 
EINEM EINSPRUCHSVERFAHREN 

GEOGRAFISCHE ANGABE 

(Artikel 17 der Verordnung (EU) 2024/1143) 

1. Name des Erzeugnisses 

… 

[Gemäß der Veröffentlichung im Amtsblatt] 

2. Art der geografischen Angabe 

[Zutreffendes 
Kästchen an­
kreuzen] 

►C2 g.U. ◄ □ ►C2 g.g.A. ◄ □ ►C2 g.A. ◄ □ 

3. Sektor 

[Zutreffendes Kästchen ankreuzen] 
□ Landwirtschaftliche Erzeugnisse 
□ Wein 
□ Spirituosen 

4. Fundstelle der Veröffentlichung des Rechtsakts, gegen den Einspruch 
erhoben wird 

[Gemäß der Veröffentlichung im Amtsblatt] 

Amtsblattnummer: … 

Datum der Veröffentlichung im Amtsblatt: ... 

5. Name des/der Einspruchsführer(s) 

… 

[Mitgliedstaat, Drittland, in einem Drittland niedergelassene oder ansäs­
sige natürliche oder juristische Person] 

6. Ergebnis der Konsultationen 

6.1. Mit dem/den nachstehenden Einspruchsführer(n) wurde eine Einigung er­
zielt 

… 

[Kopien von Schreiben beifügen, in denen die Einigung bestätigt wird und 
aus denen alle Faktoren, die die Einigung ermöglicht haben, hervorgehen 
(Artikel 17 Absatz 6 der Verordnung (EU) 2024/1143). Bitte erläutern.] 

6.2. Mit dem/den nachstehenden Einspruchsführer(n) wurde keine Einigung er­
zielt 

… 

[Die in Artikel 17 Absatz 6 der Verordnung (EU) 2024/1143 genannten 
Informationen beifügen. Bitte erläutern.] 

7. Produktspezifikation und Einziges Dokument 

7.1. Die Produktspezifikation wurde geändert 

Ja □ 

Nein □ 

[Falls „Ja“, Beschreibung der Änderungen und die elektronische Fund­
stelle der geänderten Produktspezifikation einfügen. War die gemäß Arti­
kel 15 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2024/1143 veröffentlichte Fundstelle 
nicht elektronisch, geänderte Produktspezifikation beifügen.] 
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7.2. Das Einzige Dokument wurde geändert 

Ja □ 

Nein □ 

[Falls „Ja“, Kopie des geänderten Einzigen Dokuments beifügen] 

8. Zusätzliche nationale Einspruchsverfahren (nur für Mitgliedstaaten) 

Die Durchführung eines ergänzenden nationalen Einspruchsverfahrens ge­
mäß Artikel 2 Absatz 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2025/27 ist 
erforderlich: 

Ja □ 

Nein □ 

9. Datum und Unterschrift 

[Name] 

[Dienststelle/Organisation ] 

[Anschrift] 

[Telefon: +] 

[E-Mail-Adresse: ] 
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ANHANG IV 

ANTRAG AUF GENEHMIGUNG EINER UNIONSÄNDERUNG EINER 
PRODUKTSPEZIFIKATION 

(Artikel 24 der Verordnung (EU) 2024/1143) 

1. Name des Erzeugnisses 

… 

[Wie eingetragen] 

2. Art der geografischen Angabe 

[Zutreffendes 
Kästchen an­
kreuzen] 

►C2 g.U. ◄ □ ►C2 g.g.A. ◄ □ ►C2 g.A. ◄ □ 

3. Sektor 

[Zutreffendes Kästchen ankreuzen] 

□ Landwirtschaftliche Erzeugnisse 

□ Wein 

□ Spirituosen 

4. Drittland, zu dem das geografische Gebiet gehört 

… 

5. Rubrik der Produktspezifikation und des Einzigen Dokuments, auf die 
sich die Änderung(en) bezieht/beziehen 

… 

[Angabe, welche Rubriken (Nummer und Titel der Rubrik) der Produkt­
spezifikation und des Einzigen Dokuments von der Änderung betroffen sind] 

6. Einstufung als Unionsänderung 

… 

[Erklärung, warum die Änderung unter die Definition des Begriffs „Uni­
onsänderung“ gemäß Artikel 24 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2024/1143 
fällt, wobei genau anzugeben ist, um welche der in dem genannten Artikel 
aufgeführten Änderungen es sich handelt] 

7. Beschreibung und Begründung der Änderung(en) 

… 

[Beschreibung und Begründung jeder Änderung gemäß Artikel 10 Absatz 1 
Buchstabe e der Durchführungsverordnung (EU) 2025/26] 

8. Weitere Angaben 

8.1. Dieser Antrag auf Genehmigung einer Unionsänderung enthält eine Stan­
dardänderung bzw. Standardänderungen, die untrennbar mit dieser Unions­
änderung verbunden ist bzw. sind 

Ja □ Nein □ 
… 

[Falls „Ja“, Beschreibung einfügen] 
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8.2. Dieser Antrag auf Genehmigung einer Unionsänderung ergibt sich aus der 
Nichtbeendigung der nationalen Phase des Verfahrens für die Beantragung 
einer Standardänderung einer Produktspezifikation einer grenzübergreifen­
den geografischen Angabe in einem oder mehreren Mitgliedstaaten gemäß 
Artikel 5 Absatz 10 Unterabsatz 2 der Delegierten Verordnung 
(EU) 2025/27 

Ja □ 

Nein □ 

… 

[Beschreibung einfügen] 

Anlagen 

1. Das konsolidierte Einzige Dokument in der geänderten Fassung nach dem 
Muster gemäß Anhang I der Durchführungsverordnung (EU) 2025/26 oder 
für den Fall gemäß Artikel 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2025/27 das 
Einzige Dokument. 

2. Die konsolidierte Fassung der Produktspezifikation. 

3. Die Fundstelle der Veröffentlichung der Produktspezifikation in der geänder­
ten Fassung (nach dem Muster in Anhang I) im Drittland. 

4. Der Name und die Kontaktdaten der Behörde des Drittlands oder der Erzeu­
gervereinigung, die in der Unionsphase des Verfahrens zur Genehmigung 
einer Unionsänderung der Produktspezifikation einen Antrag gestellt hat. 

5. Nachweis, dass die beantragte Unionsänderung mit den Vorschriften des 
betreffenden Drittlands zum Schutz geografischer Angaben im Einklang 
steht. 

6. Die Begleitdokumente gemäß Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe c der Verord­
nung (EU) 2024/1143 und gegebenenfalls die Vollmacht gemäß Artikel 13 
Absatz 2 Buchstabe e der genannten Verordnung. 
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ANHANG V 

MITTEILUNG ÜBER DIE GENEHMIGUNG EINER STANDARDÄNDE­
RUNG 

(Artikel 24 der Verordnung (EU) 2024/1143) 

1. Name des Erzeugnisses 

… 

[Wie eingetragen] 

2. Art der geografischen Angabe 

[Zutreffendes 
Kästchen an­
kreuzen] 

►C2 g.U. ◄ □ ►C2 g.g.A. ◄ □ ►C2 g.A. ◄ □ 

3. Sektor 

[Zutreffendes Kästchen ankreuzen] 
□ Landwirtschaftliche Erzeugnisse 
□ Wein 
□ Spirituosen 

4. Drittland, zu dem das geografische Gebiet gehört 

… 

5. Namen der Behörden des Drittlands oder der in einem Drittland nieder­
gelassenen oder ansässigen Erzeugervereinigung, die der Kommission die 
Standardänderung übermitteln bzw. übermittelt 

… 

6. Einstufung als Standardänderung 

… 

[Erklärung, warum die Änderung unter die Definition des Begriffs „Stan­
dardänderung“ gemäß Artikel 24 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2024/1143 
fällt] 

7. Beschreibung der genehmigten Standardänderung(en) 

… 

[Beschreibung der Standardänderung(en), aus der hervorgeht, ob die Ände­
rung zu einer Änderung des Einzigen Dokuments führt] 

Anlagen 

1. Die Entscheidung zur Genehmigung der Standardänderung in dem Drittland. 

2. Das konsolidierte Einzige Dokument, gegebenenfalls in seiner geänderten 
Fassung, oder in dem in Artikel 5 Absatz 12 der Delegierten Verordnung 
(EU) 2025/27 genannten Fall das Einzige Dokument. 

3. Die konsolidierte Produktspezifikation in der geänderten Fassung. 

4. Nachweis, dass die Änderung in dem Drittland anwendbar ist. 

5. Die Kontaktdaten der Behörde des Drittlands oder der in einem Drittland 
niedergelassenen oder ansässigen Erzeugervereinigung, die der Kommission 
die Standardänderung übermittelt. 
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ANHANG VI 

MITTEILUNG ÜBER DIE GENEHMIGUNG EINER VORÜBERGEHEN­
DEN ÄNDERUNG 

(Artikel 24 der Verordnung (EU) 2024/1143) 

1. Name des Erzeugnisses 

… 

[Wie eingetragen] 

2. Art der geografischen Angabe 

[Zutreffendes 
Kästchen an­
kreuzen] 

►C2 g.U. ◄ □ ►C2 g.g.A. ◄ □ ►C2 g.A. ◄ □ 

3. Sektor 

[Zutreffendes Kästchen ankreuzen] 
□ Landwirtschaftliche Erzeugnisse 
□ Wein 
□ Spirituosen 

4. Drittland, zu dem das geografische Gebiet gehört 

… 

5. Namen der Behörden des Drittlands oder der in einem Drittland nieder­
gelassenen oder ansässigen Erzeugervereinigung, die der Kommission die 
vorübergehende Änderung übermitteln bzw. übermittelt 

… 

6. Beschreibung der genehmigten vorübergehenden Änderung(en) 

… 

[Beschreibung der spezifischen Gründe für die vorübergehende(n) Änderung 
(en) mit Verweis auf die förmliche Anerkennung durch die zuständigen Be­
hörden einer Naturkatastrophe oder widriger Witterungsbedingungen oder 
erheblicher Marktstörungen aufgrund außergewöhnlicher Umstände, ein­
schließlich geopolitischer Ereignisse, die sich auf die Versorgung mit Roh­
stoffen auswirken, oder die Einführung verbindlicher gesundheitspolizeilicher 
und pflanzenschutzrechtlicher Maßnahmen] 

Anlagen 

1. Die Entscheidung zur Genehmigung der vorübergehenden Änderung in dem 
Drittland. 

2. Die Entscheidung der zuständigen Behörden, mit der verbindliche gesund­
heitspolizeiliche oder pflanzenschutzrechtliche Maßnahmen eingeführt oder 
eine Naturkatastrophe oder widrige Witterungsbedingungen oder erhebliche 
Marktstörungen aufgrund außergewöhnlicher Umstände, die sich auf die Ver­
sorgung mit Rohstoffen auswirken, förmlich anerkannt wird bzw. werden. 

3. Nachweis, dass die Änderung in dem Drittland anwendbar ist. 

4. Die Kontaktdaten der Behörden des Drittlands oder der in einem Drittland 
niedergelassenen oder ansässigen Erzeugervereinigung, die der Kommission 
die vorübergehende Änderung übermitteln bzw. übermittelt. 
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ANHANG VII 

ANTRAG AUF LÖSCHUNG EINER GEOGRAFISCHEN ANGABE 

(Artikel 25 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/1143) 

1. Eingetragener Name, dessen Löschung beantragt wird 

… 

2. Art der geografischen Angabe 

[Zutreffendes 
Kästchen an­
kreuzen] 

►C2 g.U. ◄ □ ►C2 g.g.A. ◄ □ ►C2 g.A. ◄ □ 

3. Sektor 

[Zutreffendes Kästchen ankreuzen] 
□ Landwirtschaftliche Erzeugnisse 
□ Wein 
□ Spirituosen 

4. Name des Mitgliedstaats oder des Drittlands, aus dem die geografische 
Angabe stammt 

… 

5. Name des Mitgliedstaats, des Drittlands oder der in dem Drittland 
niedergelassenen oder ansässigen natürlichen oder juristischen Person, 
der, das bzw. die bei der Kommission den Antrag auf Löschung stellt 

… 

[Name der Behörde eines Mitgliedstaats oder Drittlands oder der natürli­
chen oder juristischen Person, die die Löschung beantragt] 

6. Name der natürlichen oder juristischen Person, die die Löschung in der 
nationalen Phase des Verfahrens beantragt hat 

… 

[Bei Löschung auf Initiative des Mitgliedstaats oder des Drittlands freilas­
sen] 

7. Bei Anträgen von Drittländern Namen der Behörden oder Stellen, die 
die Einhaltung der Produktspezifikation überprüfen 

… 

8. Berechtigtes Interesse der betreffenden natürlichen oder juristischen 
Person gemäß Punkt 5 oder 6 (für nationale Behörden nicht erforder­
lich) 

… 

[Erklärung, in der das berechtigte Interesse der natürlichen oder juristi­
schen Person, die die Löschung beantragt, dargelegt wird] 

9. Klassifizierung des Erzeugnisses mit Position und Code der Kombinier­
ten Nomenklatur gemäß Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) 2024/1143 

… 

10. Art und Gründe der Löschung 

Der Antrag auf Löschung wird im Einklang mit Artikel 25 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) 2024/1143 aus den folgenden Gründen gestellt: 
□ Die Einhaltung der Anforderungen der Produktspezifikation kann nicht 

mehr gewährleistet werden. 

… 

[Ausführliche Begründung darlegen und gegebenenfalls Nachweise zur Be­
gründung der Löschung vorlegen] 
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□ Mindestens in den vorangegangenen sieben aufeinanderfolgenden Jahren 
wurde kein Erzeugnis mit der betreffenden geografischen Angabe in 
Verkehr gebracht. 

… 

[Ausführliche Begründung darlegen und gegebenenfalls Nachweise zur Be­
gründung der Löschung vorlegen] 

Der Antrag auf Löschung ist zu unterschreiben und mit Datum zu versehen. 

Anlagen 

Die Kontaktdaten der natürlichen oder juristischen Person oder der Behörden 
oder Stellen des Mitgliedstaats oder des Drittlands gemäß den Punkten 5, 6 
und 7. 

Die Erklärung gemäß Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung 
(EU) 2024/1143 bei einem von einem Mitgliedstaat eingereichten Antrag auf 
Löschung. 

[Fakultativ: Liste der zur Stützung des Löschungsantrags übermittelten Unter­
lagen] 

▼B
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ANHANG VIII 

ANTRAG AUF LÖSCHUNG EINER GEOGRAFISCHEN ANGABE 

(Artikel 25 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2024/1143) 

1. Eingetragener Name, dessen Löschung beantragt wird 

… 

2. Art der geografischen Angabe 

[Zutreffendes 
Kästchen an­
kreuzen] 

►C2 g.U. ◄ □ ►C2 g.g.A. ◄ □ ►C2 g.A. ◄ □ 

3. Sektor 

[Zutreffendes Kästchen ankreuzen] 

□ Landwirtschaftliche Erzeugnisse 

□ Spirituosen 

□ Wein 

4. Name des Mitgliedstaats oder des Drittlands, aus dem die geografische 
Angabe stammt 

… 

5. Name der Behörde des Mitgliedstaats oder Drittlands, die die Löschung 
bei der Kommission beantragt, oder Angabe, dass die Löschung der 
Eintragung direkt von den Erzeugern des unter dem eingetragenen Na­
men vermarkteten Erzeugnisses aus dem Drittland bei der Kommission 
beantragt wurde, und Name des von den Erzeugern zur Antragstellung 
beauftragten Bevollmächtigten (die Verpflichtung, einen Bevollmächtig­
ten zu beauftragen, entfällt für Einzelerzeuger) 

… 

[Name der Behörde eines Mitgliedstaats oder Drittlands, die die Löschung 
bei der Kommission beantragt. Wird der Antrag direkt von den Erzeugern 
des mit dem eingetragenen Namen vermarkteten Erzeugnisses aus dem Dritt­
land bei der Kommission eingereicht, Angabe „die Erzeuger von“ gefolgt 
vom Namen des Erzeugnisses und der Angabe „vertreten durch“ gefolgt vom 
Namen des Bevollmächtigten, der den Antrag stellt.] 

6. Im Falle eines Antrags aus einem Mitgliedstaat, Angabe, ob der Antrag 
auf Löschung in der nationalen Phase des Verfahrens von den Erzeugern 
des mit dem eingetragenen Namen vermarkteten Erzeugnisses oder von 
der anerkannten Erzeugervereinigung des Erzeugnisses gestellt wurde; 
in diesem Fall den Namen der anerkannten Erzeugervereinigung an­
geben 
□ Antrag der Erzeuger 

□ Antrag der anerkannten Erzeugervereinigung: … 

[Gegebenenfalls den Namen der anerkannten Erzeugervereinigung angeben] 

7. Klassifizierung des Erzeugnisses mit Position und Code der Kombinier­
ten Nomenklatur gemäß Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) 2024/1143 

… 

8. Art der Löschung 

Der Antrag auf Löschung wird im Einklang mit Artikel 25 Absatz 2 der 
Verordnung (EU) 2024/1143 gestellt. 

Der Antrag auf Löschung ist zu unterschreiben und mit Datum zu versehen. 

▼B
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Anlagen 

Die Kontaktdaten der Behörde des Mitgliedstaats oder des Drittlands oder der 
anerkannten Erzeugervereinigung oder des die Erzeuger vertretenden Bevoll­
mächtigten, die bzw. der den Antrag stellt, gemäß den Punkten 6, 7 und 8. 

Die Erklärung gemäß Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung 
(EU) 2024/1143 bei einem von einem Mitgliedstaat eingereichten Antrag auf 
Löschung. 

Bei einem von einer Behörde eines Drittlands gestellten Antrag auf Löschung, 
die Angabe, dass der Antrag auf Löschung in der nationalen Phase des Ver­
fahrens von den Erzeugern des unter dem eingetragenen Namen vermarkteten 
Erzeugnisses gestellt wurde, sowie eine Begründung, aus der hervorgeht, dass 
der Antrag dem Wunsch aller Erzeuger des Erzeugnisses entspricht. 

Bei einem aus einem Drittland von den Erzeugern des mit dem eingetragenen 
Namen vermarkteten Erzeugnisses gemäß Artikel 25 Absatz 2 der Verordnung 
(EU) 2024/1143 direkt bei der Kommission gestellten Antrag auf Löschung: 

1. Die Vollmacht des Bevollmächtigten der Erzeuger. 

2. Eine Begründung, aus der hervorgeht, dass der Antrag dem Wunsch aller 
Hersteller des Erzeugnisses entspricht. 

[Fakultativ: Liste der zur Stützung des Löschungsantrags übermittelten Unter­
lagen] 

▼B
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ANHANG IX 

OFFIZIELLE BESCHEINIGUNG ODER AUFNAHME IN DIE LISTE 

eines Wirtschaftsbeteiligten, der gemäß Artikel 45 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) 2024/1143 die Produktspezifikation einer geografischen 

Angabe einhält 

Mit diesem Dokument wird bescheinigt, dass der Wirtschaftsbeteiligte 
zertifiziert ist, im Einklang mit der Verordnung (EU) 2024/1143 für ein 
Erzeugnis eine geschützte Ursprungsbezeichnung (►C2 g.U. ◄) oder 
geschützte geografische Angabe (►C2 g.g.A. ◄) oder geografische An­
gabe (►C2 g.A. ◄) zu verwenden. 

1. geschützte Ursprungsbezeichnung (►C2 g.U. ◄)/geschützte geografische 
Angabe (►C2 g.g.A. ◄)/geografische Angabe (►C2 g.A. ◄) 

[►C2 g.U. ◄/►C2 g.g.A. ◄/►C2 g.A. ◄ gemäß dem Register] 

2. Klassifizierung des Erzeugnisses 

[Position und Code der Kombinierten Nomenklatur gemäß Artikel 6 Ab­
satz 1 der Verordnung (EU) 2024/1143; Erzeugniskategorie und gegebe­
nenfalls weitere Informationen einfügen (d. h. für Wirtschaftsbeteiligte, die 
den eingetragenen Namen nur für bestimmte Erzeugnisse verwenden dür­
fen, die unter den eingetragenen Namen fallen)] 

3. Angaben zum Wirtschaftsbeteiligten 

[Name/Firmenname, Kontaktdaten und Nummer des Wirtschaftsbeteilig­
ten] 

4. Behörde oder Kontrollstelle, die die Bescheinigung ausstellt oder die Liste 
verwaltet 

[Name der Dienststelle und Kontaktdaten] 

5. Bescheinigung/Nummer in der Liste 

6. Tätigkeit des Wirtschaftsbeteiligten, für den die Bescheinigung gilt oder 
der in die Liste aufgenommen wird 

[„Herstellung“, „Verarbeitung“, „Abfüllung/Verpackung “ oder „Sons­
tiges (nähere Angaben)“ — alles Zutreffende anführen] 

7. Ausstellungsdatum der Bescheinigung oder Datum der Aufnahme in die 
Liste oder Erstellungsdatum der Liste 

[TT.MM.JJJJ] 

8. Unterschrift, Siegel oder Zeichen der Kontrollstelle oder der ausstellenden 
Behörde 

▼B
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ANHANG X 

PRODUKTSPEZIFIKATION EINER GARANTIERT TRADITIONELLEN 
SPEZIALITÄT 

1. Name(n) 

[Den für die Eintragung vorgeschlagenen Namen oder — im Fall eines 
Antrags auf Genehmigung einer Änderung der Produktspezifikation — den 
eingetragenen Namen angeben] 

2. Drittland, das den Antrag auf Eintragung stellt 

… 

3. Erzeugnisklasse gemäß Anhang XVIII der Durchführungsverordnung 
(EU) 2025/26 

… 

4. Gründe für die Eintragung 

4.1. Das Erzeugnis 
□ weist eine Herstellungsart, Verarbeitungsart oder Zusammensetzung auf, 

die der traditionellen Praxis für das betreffende Erzeugnis entspricht; 

□ wird aus traditionell verwendeten Rohstoffen oder Zutaten hergestellt. 

[Bitte erläutern] 

4.2. Der Name des Erzeugnisses 
□ wurde traditionell für das spezifische Erzeugnis verwendet; 

□ bringt die traditionellen Merkmale des Erzeugnisses zum Ausdruck. 

[Bitte erläutern] 

5. Beschreibung 

5.1. Beschreibung des Erzeugnisses, für das der Name gemäß Punkt 1 gilt, 
einschließlich der wichtigsten physikalischen, chemischen, mikrobiologi­
schen oder organoleptischen Eigenschaften (Artikel 54 Absatz 1 Unter­
absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2024/1143 und Artikel 24 
der Durchführungsverordnung (EU) 2025/26) 

… 

5.2. Beschreibung des von dem Erzeuger einzuhaltenden Herstellungsverfahren, 
gegebenenfalls, soweit zweckdienlich, unter Angabe der Art und der Merk­
male der verwendeten Rohstoffe oder Zutaten, einschließlich gegebenenfalls 
der Handelsbezeichnungen und des wissenschaftlichen Namens dieser Roh­
stoffe oder Zutaten, sowie der Methode der Zubereitung des Erzeugnisses 
(Artikel 54 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe c der Verordnung 
(EU) 2024/1143 und Artikel 24 der Durchführungsverordnung 
(EU) 2025/26) 

… 

5.3. Beschreibung der wichtigsten Faktoren, die den traditionellen Charakter 
des Erzeugnisses ausmachen (Artikel 54 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buch­
stabe d der Verordnung (EU) 2024/1143 und Artikel 24 der Durchfüh­
rungsverordnung (EU) 2025/26) 

… 

6. Kennzeichnungsanforderungen 

… 

[Es sind nur produktspezifische Vorschriften und keine allgemein anwend­
baren Vorschriften aufzunehmen. Falls unzutreffend, frei lassen.] 

▼B
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Anlagen 

1. Angabe des Namens der antragstellenden Erzeugervereinigung in dem Dritt­
land, falls diese nicht mit dem Antragsteller auf Unionsebene identisch ist, 
gemäß Artikel 21 Absatz 2 Unterabsatz 1 der Durchführungsverordnung 
(EU) 2025/26. 

2. Die Namen und Adressen der zuständigen Behörden und der von dem Dritt­
land benannten Produktzertifizierungsstellen gemäß Artikel 21 Absatz 2 Un­
terabsatz 2 der Durchführungsverordnung (EU) 2025/26. 

3. Die Vollmacht, wenn der Antragsteller durch einen Bevollmächtigten ver­
treten wird. 

▼B
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ANHANG XI 

EINSPRUCH 

GARANTIERT TRADITIONELLE SPEZIALITÄT 

(Artikel 61 der Verordnung (EU) 2024/1143) 

Dies ist ein Einspruch gegen den 
□ Antrag auf Eintragung 
□ Antrag auf Genehmigung der Änderung der Produktspezifikation 
□ Antrag auf Löschung 

der garantiert traditionellen Spezialität: 

1. Name des Erzeugnisses 

… 

[Gemäß der Veröffentlichung im Amtsblatt oder der Eintragung] 

2. Fundstelle der Veröffentlichung des Rechtsakts, gegen den Einspruch 
erhoben wird 

[Gemäß der Veröffentlichung im Amtsblatt] 

Amtsblattnummer: … 

Datum der Veröffentlichung im Amtsblatt: ... 

3. Name des Einspruchsführers 

… 

[Mitgliedstaat, Drittland, in einem Drittland niedergelassene oder ansässige 
natürliche oder juristische Person] 

4. Kontaktdaten des Einspruchsführers 

[Nationale Behörde oder Vereinigung/Organisation/Einzelperson: …] 

[Name der Kontaktperson: Anrede:… Vollständiger Name:… Adresse:…] 

[Telefon: +…] 

[E-Mail-Adresse: ...] 

5. Berechtigtes Interesse (für nationale Behörden nicht erforderlich) 

… 

[Erklärung, in der das berechtigte Interesse des Einspruchsführers dargelegt 
wird. Bei Einsprüchen gegen einen Antrag auf Löschung ist eine Stellung­
nahme zur Darlegung des weiteren geschäftlichen Interesses einer natürli­
chen oder juristischen Person an dem eingetragenen Namen vorzulegen.] 

6. Einspruchsgründe: 

[Zutreffenden Grund ankreuzen] 

a) Die vorgeschlagene garantiert traditionelle Spezialität entspricht nicht den 
Bestimmungen von Titel III Kapitel 2 der Verordnung (EU) 2024/1143; 
□ 

b) die Eintragung der vorgeschlagenen garantiert traditionellen Spezialität 
würde sich nachteilig auf das Bestehen eines ganz oder teilweise gleich­
lautenden Namens auswirken. 
□ 

▼B
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7. Einzelheiten des Einspruchs 

… 

[Angaben zur Untermauerung des Einspruchs, einschließlich Einzelheiten zu 
den Fakten, Argumente und Anmerkungen zur Stützung des Einspruchs. Es 
können Belege beigefügt werden.] 

8. Liste der Belege 

… 

[Falls keine, frei lassen] 

9. Zustimmung zur Ermächtigung der Kommission, alle personenbezoge­
nen Daten, die im Einspruch enthalten sein können, weiterzuleiten. 
□ [Für Zustimmung Kästchen ankreuzen] 

Der Einspruch ist zu unterschreiben und mit Datum zu versehen. 

▼B
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ANHANG XII 

MITTEILUNG DER ERGEBNISSE VON KONSULTATIONEN NACH 
EINEM EINSPRUCHSVERFAHREN 

GARANTIERT TRADITIONELLE SPEZIALITÄT 

(Artikel 61 der Verordnung (EU) 2024/1143) 

1. Name des Erzeugnisses 

[Gemäß der Veröffentlichung im Amtsblatt oder der Eintragung] 

… 

2. Fundstelle der Veröffentlichung des Rechtsakts, gegen den Einspruch 
erhoben wird 

[Gemäß der Veröffentlichung im Amtsblatt] 

Amtsblattnummer: 

Datum der Veröffentlichung im Amtsblatt: 

3. Name des/der Einspruchsführer(s) 

[Mitgliedstaat, Drittland, in einem Drittland niedergelassene oder ansäs­
sige natürliche oder juristische Person] 

… 

4. Ergebnis der Konsultationen 

4.1. Mit dem/den nachstehenden Einspruchsführer(n) wurde eine Einigung er­
zielt 

[Kopien von Schreiben beifügen, in denen die Einigung bestätigt wird und 
aus denen alle Faktoren, die die Einigung ermöglicht haben, hervorgehen 
(Artikel 61 Absatz 6 der Verordnung (EU) 2024/1143). Bitte erläutern.] 

… 

4.2. Mit dem/den nachstehenden Einspruchsführer(n) wurde keine Einigung er­
zielt 

[Die in Artikel 61 Absatz 6 der Verordnung (EU) 2024/1143 genannten 
Informationen beifügen. Bitte erläutern.] 

… 

5. Produktspezifikation 

Die Produktspezifikation wurde geändert: 

Ja □ 

Nein □ 

Falls ja, Kopie der Produktspezifikation in der geänderten Fassung beifü­
gen. 

… 

6. Datum und Unterschrift 

[Name] 

[Dienststelle/Organisation ] 

[Anschrift] 

[Telefon: +] 

[E-Mail-Adresse: ] 

▼B
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ANHANG XIII 

ANTRAG AUF ÄNDERUNG DER PRODUKTSPEZIFIKATION EINER 
GARANTIERT TRADITIONELLEN SPEZIALITÄT 

(Artikel 66 der Verordnung (EU) 2024/1143) 

1. Name des Erzeugnisses, auf den sich die Änderung bezieht 

… 

[Wie eingetragen] 

2. Drittland, aus dem der Antrag stammt 

… 

3. Rubriken der Produktspezifikation, auf die sich die Änderung(en) be­
zieht bzw. beziehen 

[Angabe, welche Rubriken (Nummer und Titel der Rubrik) der Produktspe­
zifikation von der Änderung betroffen sind] 

… 

4. Beschreibung und Begründung der Änderung(en) 

… 

[Beschreibung und Begründung jeder Änderung gemäß Artikel 66 Absatz 1 
der Verordnung (EU) 2024/1143 und Artikel 28 Absatz 1 Buchstabe c der 
Durchführungsverordnung (EU) 2025/26] 

Anlagen 

1. Die konsolidierte Fassung der geänderten Produktspezifikation, die gemäß 
dem Muster in Anhang X der Durchführungsverordnung (EU) 2025/26 er­
stellt wurde. 

2. Der Name und die Kontaktdaten der Behörde des Drittlands oder der Erzeu­
gervereinigung, die in der Unionsphase des Verfahrens zur Genehmigung 
einer Änderung der Produktspezifikation einen Antrag gestellt hat. 

3. Der Name der antragstellenden Erzeugervereinigung im Drittland, die das 
Verfahren in dem Drittland eingeleitet hat, falls diese nicht mit dem Antrag­
steller auf Unionsebene identisch ist. 

4. Gegebenenfalls die entsprechenden Begleitdokumente gemäß Artikel 21 Ab­
satz 2 der Durchführungsverordnung (EU) 2025/26. 

▼B
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ANHANG XIV 

ANTRAG AUF LÖSCHUNG DER EINTRAGUNG EINER GARANTIERT 
TRADITIONELLEN SPEZIALITÄT 

(Artikel 67 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/1143) 

1. Eingetragener Name, dessen Löschung beantragt wird 

… 

2. Name des Mitgliedstaats, des Drittlands oder der in dem Drittland nie­
dergelassenen oder ansässigen natürlichen oder juristischen Person, der, 
das bzw. die bei der Kommission den Antrag auf Löschung stellt 

… 

[Name der Behörde eines Mitgliedstaats oder Drittlands oder der natürlichen 
oder juristischen Person, die die Löschung beantragt] 

3. Name der natürlichen oder juristischen Person, die die Löschung in der 
nationalen Phase des Verfahrens beantragt hat 

… 

[Bei Löschung auf Initiative des Mitgliedstaats oder des Drittlands freilassen] 

… 

4. Bei Anträgen von Drittländern Namen der Behörden oder Stellen, die die 
Einhaltung der Produktspezifikation überprüfen 

… 

5. Berechtigtes Interesse der betreffenden Erzeugervereinigung oder natür­
lichen oder juristischen Person gemäß Punkt 2 oder 3 (für nationale 
Behörden nicht erforderlich) 

… 

[Erklärung, in der das berechtigte Interesse der Erzeugervereinigung oder 
natürlichen oder juristischen Person, die die Löschung beantragt, dargelegt 
wird.] 

6. Erzeugnisklasse gemäß Anhang XVIII der Durchführungsverordnung 
(EU) 2025/26 

… 

7. Art und Gründe der Löschung 

Der Antrag auf Löschung wird im Einklang mit Artikel 67 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) 2024/1143 aus den folgenden Gründen gestellt: 

□ Die Einhaltung der Anforderungen der Produktspezifikation kann nicht 
mehr gewährleistet werden. 

[Ausführliche Begründung darlegen und gegebenenfalls Nachweise zur Be­
gründung der Löschung vorlegen] 

□ Mindestens in den vorangegangenen sieben aufeinanderfolgenden Jahren 
wurde kein Erzeugnis als die betreffende garantiert traditionelle Speziali­
tät in Verkehr gebracht. 

[Ausführliche Begründung darlegen und gegebenenfalls Nachweise zur Be­
gründung der Löschung vorlegen] 

Der Antrag auf Löschung ist zu unterschreiben und mit Datum zu versehen. 

▼B
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Anlagen 

Die Kontaktdaten der natürlichen oder juristischen Person oder der Behörden 
oder Stellen des Mitgliedstaats oder des Drittlands gemäß den Punkten 2, 3 
und 4. 

Die Erklärung gemäß Artikel 57 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung 
(EU) 2024/1143 bei einem von einem Mitgliedstaat eingereichten Antrag auf 
Löschung. 

[Fakultativ: Liste der zur Stützung des Löschungsantrags übermittelten Unter­
lagen] 

▼B
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ANHANG XV 

ANTRAG AUF LÖSCHUNG DER EINTRAGUNG EINER GARANTIERT 
TRADITIONELLEN SPEZIALITÄT 

(Artikel 67 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2024/1143) 

1. Eingetragener Name, dessen Löschung beantragt wird 

… 

2. Name der Behörde des Mitgliedstaats oder Drittlands, die die Löschung 
bei der Kommission beantragt, oder Angabe, dass die Löschung der 
Eintragung direkt von den Erzeugern des unter dem eingetragenen Na­
men vermarkteten Erzeugnisses aus dem Drittland bei der Kommission 
beantragt wurde, und Name des von den Erzeugern zur Antragstellung 
beauftragten Bevollmächtigten 

… 

[Name der Behörde eines Mitgliedstaats oder Drittlands, die die Löschung 
bei der Kommission beantragt. Wird der Antrag direkt von den Erzeugern 
des mit dem eingetragenen Namen vermarkteten Erzeugnisses aus dem Dritt­
land bei der Kommission eingereicht, Angabe „die Erzeuger von“ gefolgt 
vom Namen des Erzeugnisses und der Angabe „vertreten durch“ gefolgt vom 
Namen des Bevollmächtigten, der den Antrag stellt.] 

… 

3. Erzeugnisklasse gemäß Anhang XVIII der Durchführungsverordnung 
(EU) 2025/26 

… 

4. Art und Gründe der Löschung 

Der Antrag auf Löschung wird im Einklang mit Artikel 67 Absatz 2 der 
Verordnung (EU) 2024/1143 gestellt. 

… 

[Darlegung der Gründe für die Löschung zu Informationszwecken ] 

Der Antrag auf Löschung ist zu unterschreiben und mit Datum zu versehen. 

Anlagen 

Die Kontaktdaten der Behörde des Mitgliedstaats oder des Drittlands oder des 
die Erzeuger vertretenden Bevollmächtigten, die bzw. der den Antrag stellt, 
gemäß den Punkten 3 und 4. 

Die Erklärung gemäß Artikel 57 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung 
(EU) 2024/1143 bei einem von einem Mitgliedstaat eingereichten Antrag auf 
Löschung. 

Bei einem von einer Behörde eines Drittlands gestellten Antrag auf Löschung, 
die Angabe, dass der Antrag auf Löschung in der nationalen Phase des Ver­
fahrens von den Erzeugern des unter dem eingetragenen Namen vermarkteten 
Erzeugnisses gestellt wurde, sowie eine Begründung, aus der hervorgeht, dass 
der Antrag dem Wunsch aller Erzeuger des Erzeugnisses entspricht. 

Für einen aus einem Drittland von den Erzeugern des mit dem eingetragenen 
Namen vermarkteten Erzeugnisses direkt bei der Kommission gestellten Antrag 
auf Löschung: 

1. Die Vollmacht des Bevollmächtigten der Erzeuger. 

2. Eine Begründung, aus der hervorgeht, dass der Antrag dem Wunsch aller 
Hersteller des Erzeugnisses entspricht. 

[Fakultativ: Liste der zur Stützung des Löschungsantrags übermittelten Unter­
lagen] 

▼B
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ANHANG XVI 

OFFIZIELLE BESCHEINIGUNG ODER AUFNAHME IN DIE LISTE 

eines Wirtschaftsbeteiligten, der gemäß Artikel 77 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) 2024/1143 die Produktspezifikation einer garantiert 

traditionellen Spezialität (►C2 g.t.S. ◄) einhält 

Mit diesem Dokument wird bescheinigt, dass der Wirtschaftsbeteiligte 
zertifiziert ist, im Einklang mit der Verordnung (EU) 2024/1143 für ein 
Erzeugnis den Namen einer geschützten garantiert traditionellen Spezia­
lität zu verwenden. 

1. Garantiert traditionelle Spezialität 

[►C2 g.t.S. ◄ gemäß Register] 

2. Erzeugnisklasse (gemäß Anhang XVIII der Durchführungsverordnung 
(EU) 2025/26 

… 

3. Angaben zum Wirtschaftsbeteiligten 

[Firmenname, Kontaktdaten und Herstellernummer ] 

4. Behörde oder Kontrollstelle, die die Bescheinigung ausstellt oder die Liste 
verwaltet 

[Name/Name der Dienststelle und Kontaktdaten] 

5. Bescheinigung/Nummer in der Liste 

… 

6. Tätigkeit des Erzeugers oder Verarbeiters, für den die Bescheinigung gilt 
oder der in die Liste aufgenommen wird 

[„Herstellung“, „Verarbeitung“, „Abfüllung/Verpackung “ oder „Sons­
tiges (nähere Angaben)“ — alles Zutreffende anführen] 

7. Ausstellungsdatum der Bescheinigung oder Datum der Aufnahme in die 
Liste oder Erstellungsdatum der Liste 

[TT.MM.JJJJ] 

8. Unterschrift, Siegel oder Zeichen der Kontrollstelle oder der ausstellenden 
Behörde 

▼B
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ANHANG XVII 

REPRODUKTION DER UNIONSZEICHEN UND ANGABEN FÜR 
GESCHÜTZTE URSPRUNGSBEZEICHNUNGEN (►C2 g.U. ◄), 
GESCHÜTZTE GEOGRAFISCHE ANGABEN (►C2 g.g.A. ◄) UND 

GARANTIERT TRADITIONELLE SPEZIALITÄTEN (►C2 g.t.S. ◄) 

1. Unionszeichen in Farbe 

Für farbige Zeichen werden entweder Originalfarben (Pantone) oder der Vier­
farbendruck verwendet. Die Farbreferenzen sind nachstehend angegeben. 

Unionszeichen in Pantone: 
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Unionszeichen im Vierfarbendruck: 
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Kontrast gegenüber den Hintergrundfarben: 

Auf einem farbigen Hintergrund ist das farbige Unionszeichen nur schwer zu 
erkennen. Es empfiehlt sich daher die Abgrenzung durch eine umlaufende 
Konturlinie, um den Kontrast gegenüber dem Hintergrund zu verstärken: 

2. Unionszeichen in Schwarz und Weiß 

Die Verwendung der Zeichen in Schwarz und Weiß ist nur dann zulässig, 
wenn Schwarz und Weiß die einzigen Druckfarben auf der Verpackung sind. 
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Bei der Verwendung in Schwarz und Weiß sind die Unionszeichen wie folgt 
zu reproduzieren: 

Negative Umsetzung der Unionszeichen in Schwarz und Weiß: 

Ist die Hintergrundfarbe der Verpackung oder der Kennzeichnung dunkel, so 
können die Unionszeichen in folgender Negativ-Version verwendet werden: 
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3. Schriftbild 

Für den Text ist das Schriftbild „Times Roman“ in Großbuchstaben zu ver­
wenden. 

4. Verkleinerung 

Der Mindestdurchmesser des Unionszeichens muss 15 mm betragen. Bei 
kleinen Verpackungen oder Erzeugnissen darf es jedoch auf 10 mm reduziert 
werden. 

5. „Geschützte Ursprungsbezeichnung “ und die entsprechende Abkürzung 
in den Amtssprachen der Union 

Amtssprache der Union | Angabe | Abkürzung | 

BG | защитено наименование за произход | ЗНП | 

ES | denominación de origen protegida | DOP | 

CS | chráněné označení původu | CHOP | 

DA | beskyttet oprindelsesbetegnelse | BOB | 

DE | geschützte Ursprungsbezeichnung | g. U. | 

ET | kaitstud päritolunimetus | KPN | 

EL | προστατευόμενη ονομασία προέλευσης | ΠΟΠ | 

EN | protected designation of origin | PDO | 

FR | appellation d’origine protégée | AOP | 

GA | ainmniúchán tionscnaimh faoi chosaint |ATFC| 

HR | zaštićena oznaka izvornosti | ZOI | 

IT | denominazione d’origine protetta | DOP | 

LV | aizsargāts cilmes vietas nosaukums | ACVN | 

LT | saugoma kilmės vietos nuoroda | SKVN | 

HU | oltalom alatt álló eredetmegjelölés | OEM | 

▼C1 
MT | denominazzjoni ta’ oriġini protetta | DOP | 

▼B 
NL | beschermde oorsprongsbenaming | BOB | 

PL | chroniona nazwa pochodzenia | CHNP | 

PT | denominação de origem protegida | DOP | 

RO | denumire de origine protejată | DOP | 

SK | chránené označenie pôvodu | CHOP | 

SL | zaščitena označba porekla | ZOP | 

FI | suojattu alkuperänimitys | SAN | 

SV | skyddad ursprungsbeteckning | SUB | 

6. „Geschützte geografische Angabe“ und die entsprechende Abkürzung in 
den Amtssprachen der Union 

Amtssprache der Union | Angabe | Abkürzung | 

BG | защитено географско указание | ЗГУ | 

ES | indicación geográfica protegida | IGP | 

CS | chráněné zeměpisné označení | CHZO | 

DA | beskyttet geografisk betegnelse | BGB | 

DE | geschützte geografische Angabe | g. g. A. | 

ET | kaitstud geograafiline tähis | KGT | 

EL | προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη | ΠΓΕ | 
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EN | protected geographical indication | PGI | 

FR | indication géographique protégée | IGP | 

GA | tásc geografach faoi chosaint |TGFC| 

HR | zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla | ZOZP | 

IT | indicazione geografica protetta | IGP | 

LV | aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde | AĢIN | 

LT | saugoma geografinė nuoroda | SGN | 

HU | oltalom alatt álló földrajzi jelzés | OFJ | 

MT | indikazzjoni ġeografika protetta | IĠP | 

NL | beschermde geografische aanduiding | BGA | 

PL | chronione oznaczenie geograficzne | CHOG | 

PT | indicação geográfica protegida | IGP | 

RO | indicaţie geografică protejată | IGP | 

SK | chránené zemepisné označenie | CHZO | 

SL | zaščitena geografska označba | ZGO | 

FI | suojattu maantieteellinen merkintä | SMM | 

SV | skyddad geografisk beteckning | SGB | 

7. „Garantiert traditionelle Spezialität“ und die entsprechende Abkürzung 
in den Amtssprachen der Union 

Amtssprache der Union | Angabe | Abkürzung | 

BG | храна с традиционно специфичен характер | ХТСХ | 

ES | especialidad tradicional garantizada | ETG | 

CS | zaručená tradiční specialita | ZTS | 

DA | garanteret traditionel specialitet | GTS | 

DE | garantiert traditionelle Spezialität | ►C2 g.t.S. ◄ | 

ET | garanteeritud traditsiooniline toode | GTT | 

EL | εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν | Ε Π Ι Π | 

EN | traditional speciality guaranteed | TSG | 

FR | spécialité traditionnelle garantie | STG | 

GA | sainearra traidisiúnta faoi ráthaíocht | STR | 

HR | zajamčeno tradicionalni specijalitet | ZTS | 

IT | specialità tradizionale garantita | STG | 

LV | garantētu tradicionālo īpatnību produkts | GTĪP | 

LT | garantuotas tradicinis gaminys | GTG | 

HU | hagyományos különleges termék | HKT | 

MT | speċjalità tradizzjonali garantita | STG | 

NL | gegarandeerde traditionele specialiteit | GTS | 

PL | gwarantowana tradycyjna specjalność | GTS | 

PT | especialidade tradicional garantida | ETG | 

RO | specialitate tradiţională garantată | STG | 

SK | zaručená tradičná špecialita | ZTŠ | 

SL | zajamčena tradicionalna posebnost | ZTP | 

FI | aito perinteinen tuote | APT | 

SV | garanterad traditionell specialitet | GTS | 
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ANHANG XVIII 

ERZEUGNISKLASSEN GARANTIERT TRADITIONELLER SPEZIALI­
TÄTEN 

1. Zum menschlichen Verzehr bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse 
gemäß Anhang I AEUV 

— Klasse1.1. Fleisch (und Schlachtnebenerzeugnisse), frisch 

— Klasse 1.2. Fleischerzeugnisse (gekocht, gepökelt, geräuchert usw.) 

— Klasse 1.3. Käse 

— Klasse 1.4. Sonstige Erzeugnisse tierischen Ursprungs (Eier, Honig, ver­
schiedene Milcherzeugnisse außer Butter usw.) 

— Klasse 1.5. Fette (Butter, Margarine, Öle usw.) 

— Klasse 1.6. Obst, Gemüse und Getreide, unverarbeitet oder verarbeitet 

— Klasse 1.7. Fisch, Muscheln und Schalentiere, frisch und Erzeugnisse 
daraus 

— Klasse 1.8. Andere unter Anhang I AEUV fallende Erzeugnisse (Gewürze 
usw.) 

2. Lebensmittel und landwirtschaftliche Erzeugnisse gemäß Anhang II der 
Verordnung (EU) 2024/1143 

— Klasse 2.1. Fertigmahlzeiten 

— Klasse 2.2. Bier 

— Klasse 2.3. Schokolade und Nebenprodukte 

— Klasse 2.4. Backwaren 

— Klasse 2.5. feine Backwaren 

— Klasse 2.6. Süßwaren 

— Klasse 2.7. Kleingebäck 

— Klasse 2.8. Getränke auf der Grundlage von Pflanzenextrakten 

— Klasse 2.9. Teigwaren 

— Klasse 2.10. Salz 

— Klasse 2.11. kohlensäurehaltiges Wasser 

— Klasse 2.12. Kork 

▼B
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